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An

Bundesministerium fur Finanzen

Zollamter

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern
Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum

VB-0320, Arbeitsrichtlinie Tierseuchenrecht

Die Arbeitsrichtlinie Tierseuchenrecht (VB-0320) stellt einen Auslegungsbehelf zu den von
den Zollamtern und Zollorganen zu vollziehenden Verboten und Beschréankungen des
Tierseuchengesetzes dar, der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird.

Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten kénnen aus dieser

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden.

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben.

Bundesministerium fir Finanzen, 1. Marz 2007
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0. Einfithrung

0.1. Rechtsgrundlagen

(1) Die Rechtsgrundlagen fiir die von den Zollamtern anlasslich der Einfuhr (einschlieBlich
der Durchfuhr) von Tieren, tierischen Rohstoffen und Erzeugnissen und Gegenstanden, die
Trager des Ansteckungsstoffes von Tierseuchen sein kdnnen, anzuwendenden

nichtwirtschaftlichen Beschrankungen sind die folgenden:
1. das Tierseuchengesetz, RGBI. Nr. 177/1909;

2. die Veterindrbehdrdliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung 2001 — EBVO 2001, BGBI.
IT Nr. 355/2001;

3. die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates lber die

Veterinarbedingungen fir die Verbringung von Heimtieren zu anderen als
Handelszwecken und zur Anderung der Richtlinie 92/65/EWG des Rates;

4, die Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommission mit Verfahren fir die

Veterinarkontrolle von aus Drittstaaten eingefiihrten Erzeugnissen an den

Grenzkontrollstellen der Gemeinschaft;

5. die Verordnung (EG) Nr. 282/2004 der Kommission zur Festlegung eines Dokuments fiir

die Zollanmeldung und Veterinarkontrolle von aus Drittldndern in die Gemeinschaft

eingefiihrten Tieren;

6. die Verordnung (EG) Nr. 745/2004 der Kommission mit Einfuhrvorschriften fir

Lebensmittel tierischen Ursprungs zum personlichen Verbrauch;

7. die Verordnung zur Regelung der Ein- und Durchfuhr von Végeln, die von ihren Besitzern
mitgefihrt werden, BGBI. II Nr. 357/2005.

(2) Fur den Grenzverkehr getroffene Sonderregelungen werden nicht berihrt.
0.2. Innergemeinschaftlicher Verkehr

Die besonderen Einfuhr- und Durchfuhrbeschrankungen (Abschnitt 5) gelten zum Teil auch
im innergemeinschaftlichen Verkehr. Die Zollorgane haben auch bei mobilen Kontrollen nach
MaBgabe des § 29 ZollR-DG an der Uberwachung dieser Verbote und Beschrankungen

mitzuwirken.
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0.3. Informationsaustausch iiber die Einfuhr von tierischen

Erzeugnissen

(1) Um zu gewahrleisten, dass alle Erzeugnisse tierischen Ursprungs bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft den vorgeschriebenen Veterindrkontrollen unterzogen werden, ist gemaB
Artikel 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 136/2004 der Kommission eine enge

Zusammenarbeit und ein Informationsaustausch zwischen den Zollstellen, Grenztierarzten

und den Betreibern im StraBen-, Schienen- , See- oder Lufttransport vorgesehen. Dieser

Informationsaustausch betrifft:
= die den Zollbehdrden zuganglichen Informationen;
= die Manifeste von Schiffen, Booten, Zligen oder Flugzeugen;

»= andere Informationsquellen, die den Betreibern im StraBen-, Schienen-, See- oder

Lufttransport zur Verfligung stehen.

(2) Die Leiter der Zollstellen mit zugeordneter veterinarbehordlicher Grenziibertrittstelle
haben die Vorgangsweise des Informationsaustausches und der Informationslibermittlung
hinsichtlich von grenztierarztlich kontrollpflichtigen Sendungen — unter Beachtung des
Datenschutzes — im Einvernehmen mit den Betreibern im StraBen-, Schienen-, See-, oder
Lufttransport und den Grenztierarzten bzw. Grenztierarztinnen festzulegen, um fir alle

Beteiligten die Verfligbarkeit der erforderlichen und aktuellen Informationen sicherzustellen.

1. Begriffsbestimmungen

1.1. Anwendungsbereich des Tierseuchengesetzes

Den veterinarbehordlichen Einfuhr- und Durchfuhrbeschrankungen (grenztierarztliche
Kontrolle) unterliegen die in der Anlage 1 genannten Tiere und Erzeugnisse daraus und
davon, wenn sie aus Drittstaaten (Abschnitt 1.2.12.) eingefiihrt werden.

1.2. Begriffsdefinitionen

1.2.1. Huftiere

Zur Verwandtschaftsgruppe der Huftiere zahlen folgende Tiere:
A: Unpaarhufer: Nashorner, Tapire, Einhufer (Abschnitt 1.2.2.)

B: Paarhufer: Flusspferde, Nabelschweine (Pekaris), Schweine, Camelidae, Wiederkauer
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C: RUsseltiere: Elefanten

1.2.2. Einhufer

Einhufer (Equiden) sind Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Zebras und Zebroide.

1.2.3. Klauentiere

Klauentiere (einschlieBlich Schalenwild) sind alle Wiederkauer (Rinder, Bliffel, Zebus, Bisons,
Wisente, Schafe, Ziegen, Mufflons, Steinbdcke, Antilopen, Gamsen, Gazellen, Giraffen,
Kamele, Kamelide (z. B. Lamas), Hirsche, Rehe, Elche, Rentiere u. dgl.) und Schweine

(Hausschweine und alle nicht zu den Hausschweinen zahlenden Schweinearten).

1.2.4. Gefliigel

Als Gefligel gelten Hihner, Truthihner, Perlhiihner, Enten, Ganse, Wachteln, Tauben,
Fasane und Rebhihner sowie Laufvdgel, wenn die Tiere fiir die Zucht, die Erzeugung von
Fleisch, von Konsumeiern oder flir die Aufstockung von Wildbestanden in Gefangenschaft
aufgezogen oder gehalten werden.

1.2.5. Wildgefliigel

Als Wildgefliigel werden alle Vogelarten, auBer den unter Abschnitt 1.2.4. genannten

Geflligelarten, bezeichnet.

1.2.6. Heimtiere

Heimtiere sind Tiere, die (iblicherweise in Osterreich im Wohnbereich zur Freude des
Menschen oder als Gefdhrte gehalten werden und die auf Grund ihrer Art oder Rasse dafiir
geeignet sind (wie z. B. Hunde, Katzen, Frettchen, Wirbellose, tropische Zierfische,
Amphibien, Reptilien, Vogel sowie Nager, Hauskaninchen u.ad.). Jedenfalls nicht als Heimtiere
gelten Huftiere, Primaten, Prariehunde, Eichhérnchen und andere nicht domestizierte
Nagetiere, ganseartige, hiihnerartige, taubenartige und strauBenartige Vogel, Raubvdgel,
Bienen, Krebstiere, Seidenraupen und Baren.

1.2.7. Fleisch und Fleischerzeugnisse

Als Fleisch und Fleischerzeugnisse gelten alle zum menschlichen Genuss bestimmte Teile

geschlachteter oder erlegter Tiere sowie die daraus hergestellten Erzeugnisse.

© Bundesministerium fiir Finanzen 10-3



VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1V/8/2007 idF GZ BMF-010311/0055-1V/8/2007 vom 12. April 2007

1.2.8. Frisches Fleisch

Frisches Fleisch ist Fleisch (einschlieBlich im Hochvakuum oder in definierter Atmosphare
umhiilltes Fleisch), das nicht zum Zwecke der Haltbarmachung — auBer mit Kalte — behandelt

worden ist.

1.2.9. Heimtierfutter

Als Heimtierfutter gelten Waren, die zur Fiitterung von Hunden, Katzen und anderen
Heimtieren (siehe Abschnitt 1.2.6.) bestimmt sind.

1.2.10. Imkereierzeugnisse

Als Imkereierzeugnisse sind Honig, Wachs, Gelee Royale, Kittharz (Propolis) und Pollen
anzusehen, wenn diese Materialien ausschlieBlich zur Verwendung in der Imkerei bestimmt

sind.

1.2.11. Konserven

Als Konserven gelten Waren, deren Inhalte durch Hitzesterilisierung haltbar gemacht und in
Dosen, Glaser, Folien und dergleichen luftdicht verpackt wurden und die ohne Kiihlung

lagerfahig sind.
1.2.12, Drittstaaten

(1) Als Drittstaaten gelten jene Staaten, die nicht Mitglied der Europaischen Union sind (EU-
Mitgliedstaaten siehe Abs. 2) und auch nicht als solche zu behandeln sind (siehe Abs. 3, 4
und 5).

(2) In veterinarrechtlicher Hinsicht sind als Mitgliedstaaten der Europaischen Union
nachstehend angefiihrte Lander zu betrachten:

1. das Gebiet des Kodnigreichs Belgien;

2. das Gebiet der Republik Bulgarien;

3. das Gebiet des Konigreichs Danemark mit Ausnahme der Farder Inseln und Grénlands

(hinsichtlich der Farder Inseln siehe Abs. 5);
4. das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland;
5. das Gebiet Estlands;
6. das Gebiet der Republik Finnland;
7. das Gebiet der Franzdsischen Republik;

8. das Gebiet der Republik Griechenland;
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9. das Gebiet Irlands;

10. das Gebiet der Italienischen Republik;

11. das Gebiet der Republik Lettland;

12. das Gebiet der Republik Litauen;

13. das Gebiet des GroBherzogtums Luxemburg;

14. das Gebiet der Republik Malta;

15. das Gebiet des Konigreichs der Niederlande in Europa;

16. das Gebiet der Republik Osterreich;

17. das Gebiet der Republik Polen;

18. das Gebiet der Portugiesischen Republik;

19. das Gebiet Rumaniens;

20. das Gebiet des Konigreichs Schweden;

21. das Gebiet der Slowakischen Republik;

22. das Gebiet der Republik Slowenien;

23. das Gebiet des Konigreichs Spanien mit Ausnahme Ceutas und Melillas;

24. das Gebiet der Tschechischen Republik;

25. das Gebiet der Republik Ungarn;

26. das Gebiet des Vereinigten Konigreichs von GroBbritannien und Nordirland;
27. das Gebiet der Republik Zypern.

(3) Norwegen hat im Rahmen des EWR-Abkommens samtliche veterindrrechtlichen

Regelungen der Europaischen Union ibernommen und ist daher in veterindrrechtlicher

Hinsicht wie ein Mitgliedstaat der Europdischen Union zu behandeln.

(4) Island hat im Rahmen des EWR-Abkommens die veterindrrechtlichen Regelungen von
Fischereierzeugnissen und Aquakulturerzeugnissen der Europdischen Union Gibernommen

und ist daher hinsichtlich von

» Fischereierzeugnissen (das sind samtliche zum Verzehr bestimmte Meeres- oder
SliBwassertiere oder Teile dieser Tiere, einschlieBlich Rogen oder Milch, mit Ausnahme

von im Wasser lebenden Saugetieren, Froschen und lebenden Muscheln) und
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= Aquakulturerzeugnissen (das sind die Folgeerzeugnisse der tierischen
Aquakulturproduktion, seien sie zur Zucht — wie Eier und Gameten — oder zum Verzehr

bestimmt)

in veterinarrechtlicher Hinsicht wie ein Mitgliedstaat der Europdischen Union zu behandeln.
Hinsichtlich aller anderen veterindrrechtlich kontrollpflichtigen Produkte ist Island als

Drittstaat zu betrachten.

(5) Die Gebiete von Andorra, den Farder Inseln und San Marino haben im Rahmen von
Assoziationsvertragen samtliche veterinarrechtlichen Regelungen der Europdischen Union
Ubernommen und sind daher in veterindrrechtlicher Hinsicht wie ein Mitgliedstaat der

Europaischen Union zu behandeln.

1.2.13. Gemeinsames Veterinardokument fiir die Einfuhr

(1) Als "Gemeinsames Veterinardokument fiir die Einfuhr (GVDE)" wird die

grenztierarztliche Abfertigungsbescheinigung bezeichnet.

(2) Ab 1. Mai 2004 bestehen als Bescheinigungen dartiber, dass die Grenztierarzte

kontrollpflichtige Sendungen abgefertigt haben, folgende Vordrucke:

1. Gemeinsames Veterindrdokument fiir die Einfuhr (GVDE) — Common
Veterinary Entry Document (CVDE) — fiir Erzeugnisse: ein Muster dieser
Bescheinigung sowie Erlduterungen fir das Ausflillen des Vordrucks sind in Anlage 3
(Muster 1) enthalten.

2. Gemeinsames Veterindrdokument fiir die Einfuhr (GVDE-Tiere) — Common
Veterinary Entry Document (CVDE Animals) — fiir lebende Tiere: ein Muster dieser

Bescheinigung ist in Anlage 3 (Muster 2) enthalten.
1.2.14. Heimtierausweis

(1) Von der Europaischen Kommission wurde fiir (derzeit) Hunde, Katzen und Frettchen
aus EU-Mitgliedstaaten, die im Reiseverkehr (innergemeinschaftlich und mit Drittstaaten)
mitgefiihrt werden, ein einheitlicher Heimtierausweis (Pet Passport) festgelegt (Muster
siehe Anlage 3, Muster 3), der eine eindeutige Kennzeichnung und Uberpriifung des Tieres
zuldsst. Im Heimtierausweis muss die Vornahme einer (im Einklang mit den Empfehlungen
des Herstellungslabors stehenden) giiltigen Tollwutimpfung des betreffenden Tieres und
gegebenenfalls einer gltigen Auffrischungsimpfung gegen Tollwut mit einem inaktivierten
Impfstoff von mindestens einer internationalen Antigeneinheit (WHO-Norm) durch einen

dazu ermdchtigten Tierarzt bestatigt sein.
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(2) Die Heimtiere, fir die ein Heimtierausweis ausgestellt wurde, missen durch eine
deutlich erkennbare Tatowierung oder durch einen codierten Mikrochip
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss im Heimtierausweis vermerkt sein. Kann ein
Tier an Hand der vermerkten Kennzeichnung nicht eindeutig identifiziert werden, ist der
nachstgelegene Grenztierarzt oder das Bundesministerium fiir Gesundheit, Familie und
Jugend (Abschnitt 1.3.) zu kontaktieren.

(3) Sofern eine Titerbestimmung vorgeschrieben ist (siehe diesbeziiglich Abschnitt 4.1.),
hat diese durch Titrierung neutralisierender Antikdrper von mindestens 0,5 IE/ml bei einer
Probe, die ein bevollmachtigter Tierarzt mindestens dreiBig Tage nach der Impfung und drei
Monate vor der Verbringung entnommen hat, zu erfolgen. Die Titerbestimmung muss in
einem von der EU zugelassenen Labor vorgenommen werden. Diese Antikorpertitrierung
braucht bei einem Tier, bei dem die Impfung in den vorgesehenen Zeitabstanden wieder

aufgefrischt wird, nicht wiederholt zu werden.

(4) Die in der EU und in Drittstaaten flr die Tollwut-Titerbestimmung gemaB Verordnung
(EG) Nr. 998/2003 zugelassen Laboratorien sind im Internet unter nachstehend angefiihrter

Adresse abrufbar:

http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval de.htm

1.2.15. Bescheinigung fiir Heimtiere

(1) Von der Europaischen Kommission wurde fiir (derzeit) Hunde, Katzen und Frettchen
aus Drittstaaten, die im Reiseverkehr mitgefiihrt werden, eine einheitliche
Veterindrbescheinigung festgelegt (Muster siehe Anlage 3, Muster 4), der eine eindeutige
Kennzeichnung und Uberpriifung des Tieres zulasst. Diese Bescheinigung muss durch einen
amtlichen Tierarzt oder durch einen von der zustandigen Behérde dazu ermdchtigten Tierarzt
in deutsch oder englisch ausgestellt werden. Wird die Bescheinigung nicht von einem
amtlichen Tierarzt ausgestellt, muss die Bescheinigung auch von der zustdandigen Behdrde
beglaubigt sein.

(2) Die Heimtiere, fiir die eine Bescheinigung fiir Heimtiere ausgestellt wurde, miissen durch
eine deutlich erkennbare Tatowierung oder durch einen codierten Mikrochip
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss in der Bescheinigung vermerkt sein. Kann ein
Tier an Hand der vermerkten Kennzeichnung nicht eindeutig identifiziert werden, ist der
nachstgelegene Grenztierarzt oder das Bundesministerium fiir Gesundheit, Familie und
Jugend (Abschnitt 1.3.) zu kontaktieren.
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(3) Sofern eine Titerbestimmung vorgeschrieben ist (siehe diesbeziiglich Abschnitt 4.1.),
hat diese durch Titrierung neutralisierender Antikérper von mindestens 0,5 IE/ml bei einer
Probe, die ein bevollmachtigter Tierarzt mindestens dreiBig Tage nach der Impfung und drei
Monate vor der Verbringung entnommen hat, zu erfolgen. Die Titerbestimmung muss in
einem von der EU zugelassenen Labor vorgenommen werden. Diese Antikdrpertitrierung
braucht bei einem Tier, bei dem die Impfung in den vorgesehenen Zeitabstédnden wieder
aufgefrischt wird, nicht wiederholt zu werden.

(4) Die in der EU und in Drittstaaten fiir die Tollwut-Titerbestimmung gemaB Verordnung

(EG) Nr. 998/2003 zugelassen Laboratorien sind im Internet unter nachstehend angefiihrter

Adresse abrufbar:

http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval _de.htm

1.3. Zweifelsfragen

(1) Bestehen in Angelegenheiten dieser Findok Zweifelsfragen, die durch die Zollamter nicht
ausreichend geklart werden kdénnen, bestehen keine Einwande, durch Riickfrage beim
nachstgelegenen Grenztierarzt (siehe Anlage 2) bzw. in der Veterinarverwaltung im
Bundesministerium fiir Gesundheit, Familie und Jugend (siehe Abs. 2) eine entsprechende

Klarung herbeizufiihren.

(2) Die Veterindrfachbeamten des Bundesministeriums flir Gesundheit, Familie und Jugend,
Abteilung IV/B/5 (veterindrbehdrdliche Einfuhrkontrolle), Telefon-Nr. 01/711 00, Klappen
4816 oder 4833, sind wie folgt erreichbar:

Montag bis Freitag |einschlieBlich folgender Feiertage: 6. Janner, 1. Mai, Christi
08:30 bis 16:30 Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. August, 26. Oktober, 1.
Uhr und 2. November, 8. Dezember;

24. Dezember und |Journaldienst von 08:30 bis 12:30 Uhr.

31. Dezember

2. Grenztierarztliche Kontrolle

2.1. Kontrollpflichtige Waren

(1) Die im Warenkatalog (Anlage 1) angefiihrten Waren unterliegen der Kontrollpflicht durch
den Grenztierarzt bei der Einfuhr (siehe Abschnitt 2.2.) und bei der Durchfuhr (siehe
Abschnitt 2.3.) Die Grenztierdrzte sind berechtigt, auch andere Waren hinsichtlich der

Einhaltung veterindrrechtlicher Vorschriften zu kontrollieren.
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(2) Die Kontrolle durch den Grenztierarzt ist bei e-zol/ im Feld 44 der Zollanmeldung durch

den Informationscode ,,70900" zu beantragen.
2.2. Einfuhr von kontrollpflichtigen Waren

(1) Unter Einfuhr ist jede Beférderung einer veterinarbehdrdlich kontrollpflichtigen Sendung

von einem in einem Drittstaat (Abschnitt 1.2.12.) gelegenen Ort
a) zu einem in Osterreich gelegenen Bestimmungsort oder
b) iiber Osterreich zu einem Bestimmungsort, der in einem Mitgliedstaat der EU gelegen ist,

zu verstehen. Hierunter fallt auch die Ricksendung von Sendungen, die in einen Drittstaat

gebracht (ausgefiihrt) wurden.

(2) Der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt bei der Einfuhr unterliegen daher
kontrollpflichtige Sendungen ungeachtet dessen, zu welcher Art des Zollverfahrens sie

abgefertigt werden sollen.
2.3. Durchfuhr von kontrollpflichtigen Waren

(1) Unter Durchfuhr ist das Verbringen von Sendungen aus einem Drittstaat (Abschnitt

1.2.12.) nach Osterreich mit anschlieBender Verbringung in einen Drittstaat zu verstehen.

(2) Fur die Durchfuhr von veterinarbehordlich kontrollpflichtigen Waren und Gegenstdanden
(nicht auch von lebenden Tieren) ist ab 1. Juli 1999 neben der veterinarbehdrdlichen
Kontrolle beim Grenzeintritt in die Gemeinschaft eine zusatzliche veterinarbehoérdliche
Kontrolle beim Grenzaustritt aus der Gemeinschaft durchzufiihren. Dabei gelten folgende

Bedingungen:

1. Die Sendung muss unter zollamtlicher Uberwachung gemaB dem T1-Verfahren oder in
einem dem T1-Verfahren vergleichbaren, nach internationalen Vorschriften
anzuwendenden Versandverfahren bis zur Ausgangszollstelle verbracht werden.

Andere Zollverfahrensarten diirfen dafir nicht in Anspruch genommen werden.

2. Das gemeinsame Veterinardokument fiir die Einfuhr (GVDE) von Erzeugnissen ist

wahrend des Transports mitzufiihren.

3. Die Sendung muss nach Verlassen der Eingangsgrenzkontrollstelle in zollamtlich
verplombten Fahrzeugen oder Behaltnissen beférdert werden. Eine Umladung der

Sendung wahrend der Beférderung ist ausnahmslos unzulassig.
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4. Der Austritt aus dem Gemeinschaftsgebiet ist nur lber eine veterinarbehoérdliche
Grenzlibertrittstelle (siehe Abschnitt 2.4.) zuldssig, wo eine Ausgangsgrenzkontrolle durch
den Grenztierarzt zu erfolgen hat. Die Ausreise ist erst nach durchgefiihrter Kontrolle
durch den Grenztierarzt und nach Entrichtung der grenztierarztlichen Gebtiihren zu

gestatten.

(3) Teilt der Grenztierarzt der Eingangsgrenzkontrollstelle mit, dass eine Durchfuhrsendung
die EG nicht innerhalb von 30 Tagen verlassen hat, so sind die notwendigen
Nachforschungen zur Feststellung der tatsachlichen Bestimmung der Sendung zu

veranlassen.

(4) Bei der Durchfuhr von lebenden Tieren ist eine veterinarbehérdliche
Ausgangsgrenzkontrolle derzeit nicht vorgesehen. Solche Sendungen diirfen daher nach wie
vor bei allen Zollstellen austreten.

2.4. Grenziibertrittstellen

(1) Die unter die Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt fallenden Waren diirfen nur Uiber die
in der Anlage 2 angefiihrten Grenziibertrittstellen (Zollamter) eingebracht werden; alle
anderen Zollamter haben die Eingangsabfertigung unter Hinweis auf § 27 der EBVO 2001

abzulehnen.

(2) Im StraBenverkehr hat die Grenziibertrittstelle, erforderlichenfalls fernmiindlich, den in
Betracht kommenden Grenztierarzt bzw. dessen Stellvertreter vom Eintreffen einer Sendung
mit Waren, die unter die Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt fallen, umgehend zu
verstandigen; dies gilt auch fiir Sendungen, die austreten und anschlieBend wieder
zuriicklangen sowie flir Sendungen, die durch die Behérden des Nachbarstaates
zuriickgewiesen werden. Erfolgt die Rlickbringung im Fall der Zurlickweisung einer Sendung
tiber ein Zollamt, das keine Ubertrittstelle (Anlage 2) ist, so ist der nichstgelegene
Grenztierarzt oder die Veterindrverwaltung im Bundesministerium flir Gesundheit, Familie

und Jugend fernmiindlich zu verstandigen (Tel. Nr. 01/711 00).

(3) Im Eisenbahn-, Schiffs- und Luftverkehr findet die Verstandigung durch das
Verkehrsunternehmen statt. Fir allféllige Ferngesprache und Telegramme sind keine Kosten

einzuheben; auf die diesbeziiglichen Verrechnungsanweisungen wird hingewiesen.

(4) Grundsatzlich haben alle veterinarbehdrdlichen Kontrollen (Dokumentenkontrolle,
Namlichkeitskontrolle, physische Untersuchung) ausschlieBlich bei der Grenzlibertrittstelle

(Anlage 2) zu erfolgen.
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2.5. Umladung von Sendungen auf Flughafen

(1) Bei der Umladung von grenztierarztlich kontrollpflichtigen Sendungen, die aus
Drittstaaten im Flugverkehr eintreffen und die in ein anderes Flugzeug umgeladen werden
sollen und die fiir eine andere zugelassene Veterinargrenzkontrollstelle der Europaischen
Gemeinschaft bestimmt sind, ist von der Partei mittels Anmeldeformular der Grenztierarzt zu
informieren. Zusatzlich ist der voraussichtliche Entladezeitpunkt, die
Bestimmungsgrenzkontrollstelle in der EU und der genaue Standort der Lieferung am

Flughafengelande anzugeben.

(2) Erfolgt der Weitertransport innerhalb von 12 Stunden kann der Grenztierarzt Kontrollen
durchfiihren. Bei Verweilen der Sendung von 12 Stunden bis maximal 48 Stunden wird eine
Kontrolle durch den Grenztierarzt durchgefiihrt. Wird der Zeitraum von 48 Stunden
Uberschritten, hat die vollstandige grenztierarztliche Einfuhrkontrolle an der erstberiihrten

Flughafengrenzkontrollstelle stattzufinden.

(3) Der Leiter der Zollstelle hat die Vorgangsweise bei Umladungen von grenztierarztlich
kontrollpflichtigen Sendungen im Einvernehmen mit dem Betreiber des Flughafens und den

Grenztierarzten bzw. Grenztierarztinnen festzulegen.

3. Zollamtliche Abfertigung

3.1. Durchfiihrung der zollamtlichen Abfertigung

(1) Die zollamtliche Abfertigung darf erst durchgefiihrt werden, wenn vom Grenztierarzt

a) in das Zollpapier bzw., falls ein solches nicht vorliegt, in das Frachtbegleitpapier ein —
vom Grenztierarzt unter Angabe des Ortes und des Datums mit seinem Dienstsiegel
sowie seiner Unterschrift versehener — Vermerk, dass die Sendung nicht kontrollpflichtig
ist, aufgenommen wurde — /im Feld 44 der Zollanmeldung ist bei e-zoll in diesem Fall der

Dokumentenartcode "7299" anzugeben —, oder
b)

= das gemeinsame Veterinardokument fir die Einfuhr (GVDE) filr Erzeugnisse
(Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung "N853") — Muster siehe
Anlage 3 Muster 1 — oder

» das gemeinsame Veterinardokument fir die Einfuhr (GVDE-Tiere) fiir lebende Tiere
(Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung "N853") — Muster siehe
Anlage 3 Muster 2 —
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Uber die Zulassung zur Einfuhr ausgefertigt wurde und

= der Einflihrer, der Empfanger oder der Absender die grenztierarztlichen Gebiihren
entrichtet hat.

(2) Kann die Sendung zur Einfuhr nicht zugelassen werden, wird die veterinarrechtliche
Abfertigungsbescheinigung vom Grenztierarzt mit dem Vermerk "ZURUCKGEWIESEN"
gekennzeichnet. Solche Sendungen sind entsprechend der Verfligung des Grenztierarztes zu
behandeln (siehe Abschnitt 3.2.2.).

(3) Die Kontrolle durch den Grenztierarzt ist bei e-zoll im Feld 44 der Zollanmeldung durch

den Informationscode ,70900" zu beantragen.

3.2. Zulassige zollrechtliche Bestimmung
3.2.1. Zur Einfuhr zugelassene Sendungen

(1) Veterinarbehordlich kontrollpflichtige Waren diirfen nur jene zollrechtliche Bestimmung
erhalten, die der Entscheidung des Grenztierarztes in der veterinarrechtlichen

Abfertigungsbescheinigung entspricht.
(2) Im

= gemeinsamen Veterinardokument fiir die Einfuhr (GVDE) fiir Erzeugnisse — Muster siehe
Anlage 3 Muster 1 — erfolgt die Entscheidung des Grenztierarztes in den Feldern 30 bis
34, und im

= gemeinsamen Veterinardokument fir die Einfuhr (GVDE-Tiere) flr lebende Tiere —
Muster siehe Anlage 3 Muster 2 — erfolgt die Entscheidung des Grenztierarztes in den
Feldern 33 bis 36,

wobei diese Entscheidungen die nachstehend jeweils angegebenen zollamtlichen
Uberwachungs- bzw. KontrollmaBnahmen erfordern (ergénzend dazu wird auf die

Erlduterungen in Anlage 3 Muster 1 und Muster 2 verwiesen):

Vermerk in Feld 30 GVDE bzw. Feld 33 GVDE-Tiere (Dokumentenartcode bei e-zoll in
Feld 44 der Zollanmeldung "7280"):

J0. ZUTLASSLG fie Uindadhmg 33 ZULASSIG fie Uhinladuog:

ETT-Girenzhontrollstelle (| Mununer der Crenzhontrollstelle der BG [ Munwwer der Embest:
ADIWIC-E il it
Tt lamad I:l TRk -Crode Divttlacd Torwttlnaudd |:| IS5 C-Clode Dhattland;
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Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung ist in veterindrrechtlicher Sicht (noch) nicht zum Verkehr in der

Gemeinschaft abgefertigt worden. Dieses Feld wird verwendet

a) bei Einfuhrsendungen, wenn die Sendung an einer anderen veterinarbehdrdlichen

Grenzkontrollstelle veterinarrechtlich kontrolliert werden soll, oder

b) bei Durchfuhrsendungen, wenn die Sendung an einer anderen veterinarbehérdlichen

Grenzkontrollstelle auf ein anderes Beférderungsmittel umgeladen werden soll.

Ein Verbringen zu der genannten veterinarbehoérdlichen Grenzkontrollstelle muss in
einem Versandverfahren erfolgen. Die Durchfiihrung eines anderen Zollverfahrens (auch
Verbringen in ein Zolllager oder in eine Freizone oder in ein Freilager) ist nicht zuldssig.
Eine Umladung wahrend des Transports ist ebenfalls nicht zulassig.

Vermerk in Feld 31 GVDE bzw. Feld 34 GVDE-Tiere (Dokumentenartcode bei e-zoll in
Feld 44 der Zollanmeldung "7281"):

31, ZULASEIG zue Drclfinly | 34, ZULASSIG zu Durelifulu (Il
Dbkl + TS Clode: nach Doatthand I50-Code

ALs gan g grens. Mummmer der Aunsgangsgrenek ondrollstelle: Blununer der Endiest:
kontrollstelle: AMNINIO-Ewnlet:

Zollamtliche Uberwachung:

Die Erzeugnisse miissen im Versandverfahren in zollamtlich verplombten
Fahrzeugen oder Behaltnissen ohne Umladen durch die Gemeinschaft durchgefiihrt
werden. Die Sendung darf nur Gber die genannte veterinarbehérdliche
Ausgangsgrenzkontrollstelle ausreisen, wo bei Waren und Gegenstanden (nicht auch bei
lebenden Tieren) eine Ausgangsgrenzkontrolle durch den Grenztierarzt zu erfolgen hat
(siehe Abschnitt 2.3.).

Vermerk in Feld 32 GVDE bzw. Feld 35 GVDE-Tiere (Dokumentenartcode bei e-zoll in
Feld 44 der Zollanmeldung "7282"):

32, ZULASSIG fiw den Binnennndt 15, FULASSIG finr den Binmenmarl:t ]
fir den zolbechtlich freien Verkelu it kontrollierter Bestinummz

Lelbensmuttel O Scllachimng ) 1

Futternuitel N mzelagzene Euviching [

FPlinnmnazentizche Verwenndung j Carantine 1

Tecluusche Verwendig 1

HSonstiger Verwendungszweck |
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Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung ist ohne weitere Einschrankungen in veterinarrechtlicher Sicht zum freien

Verkehr in der Gemeinschaft abgefertigt worden ist. Bei solchen Sendungen bestehen

keine Einschrankungen hinsichtlich der zuldssigen zollrechtlichen Bestimmung; sie dirfen

daher zu allen Zollverfahrensarten abgefertigt werden.

Eine allenfalls im Feld 35 in Verbindung mit Feld 39 GVDE-Tiere angefihrte

kontrollierte Bestimmung (Schlachtung, zugelassene Einrichtung oder Quarantane) ist

zollamtlich nicht zu iberwachen.

Vermerk in Feld 33 GVDE (Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung

"7280"):

33. ZULASSIG bei tiberwachter Beforderung
Vertahren gemih Artikel 8

X

Wiederemnfulr von EU-Erzeugnissen (Artilel 15) [ ]

Zollamtliche Uberwachung:

Derartige Waren und Gegensténde missen ab der Grenzkontrollstelle ihres Eintreffens bis

zu dem im Feld 37 GVDE genannten Betrieb am Bestimmungsort liberwacht werden.

Dabei gelten folgende Bedingungen:

1. die Beférderung der Sendung bis zu dem genehmigten Betrieb am Bestimmungsort

hat unter Zollverschluss in einem Versandverfahren in lecksicheren Fahrzeugen oder

Behaltnissen zu erfolgen. Eine Umladung wahrend des Transports ist nicht zuldssig.

Die Uberfilhrung in den zollrechtlich freien Verkehr (oder in ein anderes Zollverfahren)

muss im Betrieb am Bestimmungsort erfolgen;

2. Neben dem Versandverfahren miissen die Sendungen gemdB dem T 5-Verfahren

bis zum Bestimmungsort unter zollamtlicher Uberwachung bleiben.

Vermerk in Feld 33 GVDE (Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung

"7283"):

33. ZULASSIG bei iiberwachter Beforderung
Verfalwen gemih Artikel 8

0

Wiederemfulr von EU-Erzeugnissen {Artikel 15) X
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Zollamtliche Uberwachung:

Derartige Waren und Gegenstande miuissen ab der Grenzkontrollstelle ihres Eintreffens bis
zu dem im Feld 37 GVDE genannten Betrieb am Bestimmungsort iberwacht werden.

Dabei gelten folgende Bedingungen:

1. die Beférderung der Sendung bis zu dem genehmigten Betrieb am Bestimmungsort
hat unter Zollverschluss in einem Versandverfahren in lecksicheren Fahrzeugen oder
Behaltnissen zu erfolgen. Eine Umladung wahrend des Transports ist nicht zulassig.
Die Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr (oder in ein anderes Zollverfahren)

muss im Betrieb am Bestimmungsort erfolgen;

2. Neben dem Versandverfahren kann vom Grenztierarzt die zusatzliche zollamtliche
Uberwachung gemaB dem T 5-Verfahren bis zum Bestimmungsort angeordnet

werden. Dies erfolgt durch zusatzliches Anbringen des Vermerks "T 5".

Vermerk in Feld 34 GVDE (Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung
"7284":

34. ZULASSIG fiir spezifisches Zolllagerverfahren (Artilzel
12 Absatz 4 und Artikel 13)

Zolllager

Freizone oder Freilager

Scluftsausriister

Direkte Weiterleitung an em Schiff

HImnn

Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung muss vor einer allfilligen Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr
(oder in ein anderes Zollverfahren) in einem Versandverfahren bis zu dem im Feld 37
GVDE genannten Zolllager/Freizone oder Freilager/Schiffsausriister/ Schiff verbracht
werden. Ein Verbringen an einen nicht genehmigten Ort (auch an ein anderes Zolllager
oder eine andere Freizone oder ein anders Freilager) ist nicht zuldssig. Eine Umladung
wahrend des Transports vor Erreichen des genehmigten Bestimmungsortes ist ebenfalls

nicht zulassig.

Vermerk in Feld 36 GVDE-Tiere (Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der
Zollanmeldung "7285"):

36. ZULASSIG zur zeitweiligen Zulassung ]

duberster Termim
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Zollamtliche Uberwachung:

Die Tiere sind bis zu dem genannten Termin zur vortibergehenden Einfuhr zugelassen
und mussen danach wieder ausgefiihrt werden. Sofern im Feld 39 GVDE-Tiere ein
Bestimmungsort angegeben ist, miissen die Tiere in einem Versandverfahren bis zu
diesem Ort verbracht werden. Ein Verbringen an einen nicht genehmigten Ort oder eine
Umladung wahrend des Transports vor Erreichen des genehmigten Bestimmungsortes ist

nicht zulassig.

(3) Abgesehen von den fiir allfillige zollamtliche UberwachungsmaBnahmen (Abs. 2)
erforderlichen Entscheidungen sind auch alle anderen Angaben in der veterindrrechtlichen
Abfertigungsbescheinigung bei der Durchfiihrung des Zollverfahrens zu beachten, soweit dies
mdglich ist. Dies gilt insbesondere auch bei Waren und Gegenstanden fiir die in Feld 12
GVDE angegebene Transporttemperatur, damit es nicht durch eine zollamtliche
UberwachungsmaBnahme zu einer Unterbrechung der Kiihlkette kommt.

(4) Die Grenztierarzte sind nicht berechtigt, Zollverschliisse abzunehmen oder wieder
anzulegen. Daher ist es erforderlich, dass immer dann, wenn Zollverschlisse fir Zwecke der
grenztierarztlichen Kontrolle abgenommen werden mussen, ein Zollorgan anwesend ist.
Sofern dies nicht ohnehin der Fall ist (Zolllager, Zollfreizone), muss eine Verschlussanderung
bzw. eine allféllige in diesem Zusammenhang erforderliche zollrechtliche MaBnahme am

zugelassenen Warenort erfolgen.
3.2.2. Zuriickgewiesene Sendungen

(1) Veterindrbehdrdlich kontrollpflichtige Waren dirfen im Fall der Zuriickweisung durch den
Grenztierarzt — die veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigung wird in so einem Fall mit
dem Vermerk "ZURUCKGEWIESEN" gekennzeichnet — nur jene zollrechtliche Bestimmung

erhalten, die der Entscheidung des Grenztierarztes entspricht.
(2) Im

= gemeinsamen Veterinardokument fir die Einfuhr (GVDE) fiir Erzeugnisse — Muster siehe
Anlage 3 Muster 1 — erfolgt diese Verfiigung in den Feldern 35 und 37, und im

= gemeinsamen Veterindrdokument fiir die Einfuhr (GVDE-Tiere) fiir lebende Tiere —

Muster siehe Anlage 3 Muster 2 — erfolgt diese Verfiigung in den Feldern 38 und 39,

wobei diese Verfligungen die nachstehend jeweils angegebenen zollamtlichen
Uberwachungs- bzw. KontrollmaBnahmen erfordern (ergénzend dazu wird auf die

Erlduterungen in Anlage 3 Muster 1 und Muster 2 verwiesen):
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Vermerk in Feld 35 GVDE bzw. Feld 38 GVDE-Tiere (Dokumentenartcode bei e-zoll in
Feld 44 der Zollanmeldung "7286"):

35 NICHT ZULASSIG I8, NMICHT ZULASSIG [
1. Zwmnclowessung x 1. Binckscndung X
2. Venuchiung I:l 2. Bchlpchbvng ]
3. Vermbethmg | ¥, Enthaaazie (|

Boms (D mbnmna s oo s

Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung muss innerhalb der festgesetzten Frist in den Herkunftsstaat zurlickgesandt

werden.

Vermerk in Feld 35 GVDE bzw. Feld 38 GVDE-Tiere (Dokumentenartcode bei e-zoll in
Feld 44 der Zollanmeldung "7286"):

35, NICHT ZULASSHG 38, WMICHT ZULASSIG (|
1. Zurlickweinmng 1. Bicksendung
2. Verniclvhuig
3. Verarberhmg

Dz (Dl

2. Schlnchtmg
3. Euthoanzie

HEN
O=0

Zollamtliche Uberwachung:

Die Waren und Gegenstande miissen innerhalb der festgesetzten Frist vernichtet werden
bzw. die Tiere miissen geschlachtet werden. Ein Verbringen zu einem im Inland
gelegenen Vernichtungs- oder Schlachtbetrieb ist nur zuléssig, wenn ein solcher Betrieb
in Feld 37 GVDE oder Feld 39 GVDE-Tiere angefiihrt ist. In diesem Fall muss die
Sendung in einem Versandverfahren direkt in den genannten Betrieb verbracht werden.
Ein Verbringen in ein Zolllager oder in eine Freizone oder in ein Freilager ist nicht
zuldssig. Eine Umladung wahrend des Transports ist ebenfalls nicht zuldssig. Die
zollamtlich zu tiberwachende Vernichtung oder Zerstérung bzw. die Schlachtung (oder die
Uberfiihrung in ein Zollverfahren) muss im Vernichtungsbetrieb erfolgen.

Sofern der Vermerk "T 5" angesetzt wurde bedeutet dies, dass das Eintreffen der
Sendung im Vernichtungsbetrieb zusatzlich gemaB dem T 5-Verfahren zollamtlich zu

Uuberwachen ist.
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Vermerk in Feld 35 GVDE ( Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der Zollanmeldung

"7286"):

35. NICHT ZULASSIG

1. Zuriickweisung

2. Vernichtung

3. Verarbeitung

TR BT 11111 ) ]

[]
1
X

Zollamtliche Uberwachung:

Die Sendung muss vor der Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr (oder in ein
anderes Zollverfahren) in einem Versandverfahren direkt in den im Feld 37 GVDE
genannten Verarbeitungsbetrieb verbracht werden. Ein Verbringen in ein Zolllager oder in
eine Freizone oder in ein Freilager ist nicht zulassig. Eine Umladung wahrend des
Transports ist ebenfalls nicht zuldssig. Die Uberfiihrung in den zollrechtlich freien
Verkehr (oder in ein anderes Zollverfahren) muss im Betrieb am Bestimmungsort

erfolgen.

Sofern der Vermerk "T 5" angesetzt wurde bedeutet dies, dass das Eintreffen der
Sendung im Verarbeitungsbetrieb zusatzlich gemaB dem T 5-Verfahren zollamtlich zu

Uiberwachen ist.

Vermerk in Feld 38 GVDE-Tiere (Dokumentenartcode bei e-zoll in Feld 44 der

Zollanmeldung "7286"):

38. NICHT ZULASSIG
1. Riicksendung
2. Schlachtung

3. Euthanasie

>0

Zollamtliche Uberwachung:

Die Tiere miissen getotet oder beseitigt werden. Ein Verbringen zu einem im Inland
gelegenen Betrieb zur Tétung oder Beseitigung ist nur zuldassig, wenn ein solcher Betrieb
in Feld 39 GVDE-Tiere angefihrt ist. In diesem Fall miissen die Tiere in einem
Versandverfahren direkt in den genannten Betrieb verbracht werden. Ein Verbringen in
ein Zolllager oder in eine Freizone oder in ein Freilager ist nicht zuldssig. Eine Umladung
wahrend des Transports ist ebenfalls nicht zuldssig. Die zollamtlich zu tiberwachende
Tétung oder Beseitigung (oder die Uberfiihrung in ein Zollverfahren) muss im

Vernichtungsbetrieb erfolgen.
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Sofern der Vermerk "T 5" angesetzt wurde bedeutet dies, dass das Eintreffen der
Sendung im Vernichtungsbetrieb zusatzlich gemaB dem T 5-Verfahren zollamtlich zu

tiberwachen ist.

(3) Abgesehen von den fiir allfllige zollamtliche UberwachungsmaBnahmen (Abs. 2)
erforderlichen Entscheidungen sind auch alle anderen Angaben in der veterindrrechtlichen
Abfertigungsbescheinigung bei der Durchfiihrung des Zollverfahrens zu beachten, soweit dies
mdglich ist. Dies gilt insbesondere auch bei Waren und Gegenstanden fiir die in Feld 12
GVDE angegebene Transporttemperatur, damit es nicht durch eine zollamtliche

UberwachungsmaBnahme zu einer Unterbrechung der Kiihlkette kommt.

(4) Die Grenztierarzte sind nicht berechtigt, Zollverschliisse abzunehmen oder wieder
anzulegen. Daher ist es erforderlich, dass immer dann, wenn Zollverschlisse flir Zwecke der
grenztierarztlichen Kontrolle abgenommen werden miissen, ein Zollorgan anwesend ist.
Sofern dies nicht ohnehin der Fall ist (Zolllager, Zollfreizone), muss eine Verschlussanderung
bzw. eine allfallige in diesem Zusammenhang erforderliche zollrechtliche MaBnahme am
zugelassenen Warenort erfolgen.

3.3. Erforderliche Unterlage

(1) Das vom Grenztierarzt mit Unterschrift und Dienstsiegel versehene Original und eine
Kopie der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung (Dokumentenartcode bei e-zoll in
Feld 44 der Zollanmeldung "N853" in Verbindung mit,,7280", ,7281", ,7282", ,7283",
,7284", ,7285" oder ,,7286") sind der der Veterinarkontrollstelle zugeordneten Grenzzollstelle

vorzulegen und bilden eine erforderliche Unterlage zur Anmeldung gemaB Art. 62 Abs. 2 ZK.

(2) Diese Grenzzollstelle hat die Ubereinstimmung der Sendung mit der veterindrrechtlichen
Abfertigungsbescheinigung zu tberpriifen. Im gemeinsamen Veterinardokument fiir die
Einfuhr (GVDE) fiir Erzeugnisse —siehe Muster 1 in Anlage 3 — bzw. im gemeinsamen
Veterindrdokument flir die Einfuhr (GVDE-Tiere) flr lebende Tiere — siehe Muster 2 in Anlage

3 —sind (auf dem Original und der Kopie) folgende Vermerke anzusetzen:
in Feld 38 GVDE bzw. in Feld 40 GVDE-Tiere:

= sofern die in Feld 16 GVDE bzw. Feld 17 GVDE-Tiere angefiihrte Plombe entfernt
wurde und eine neue Zollplombe angelegt wird, die Nummer der Zollplombe,
eventuell zusatzlich zu dem vom Grenztierarzt allenfalls vermerkten

veterinarbehordlichen Packstiick- oder Raumverschluss;
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» sofern die in Feld 16 GVDE bzw. Feld 17 GVDE-Tiere angeflihrte Plombe belassen

oder keine Plombe angelegt wird ist das Feld 38 durchzustreichen;

Fiir die Eintragungen in das Feld 38 GVDE bzw. Feld 40 GVDE-Tiere muss eine

andere Farbe als schwarz verwendet werden.
in Feld 42 GVDE bzw. in Feld 43 GVDE-Tiere:

die WE.Nr. der zugehdrigen Anmeldung und den Vermerk "T 5", sofern die zusatzliche
zollamtliche Uberwachung gem&B dem T 5-Verfahren bis zum Bestimmungsort zu

erfolgen hat.

(3) Die Kopie der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung ist von der der
Veterinarkontrollstelle zugeordneten Grenzzollstelle einzuziehen und der bezughabenden
Anmeldung anzuschlieBen. Das Original ist dem Anmelder zuriickzugeben und hat die
Sendung in folgenden Fallen zu begleiten:

1. solange die Sendung unter zollamtlicher Uberwachung steht;

2. falls die Sendung eingeflihrt wird, bis zum Eintreffen im ersten Betrieb oder im ersten

Zentrum oder der ersten Einrichtung, flr die sie bestimmt ist.
3.4. Veterinarbehordliche Packstiick- und Raumverschliisse

(1) In bestimmten Fallen missen die Grenztierarzte im Rahmen der grenztierarztlichen
Kontrolle Packstlick- bzw. Raumverschliisse anlegen. Die angelegten Verschllisse werden

vom Grenztierarzt in der veterindrrechtlichen Abfertigungsbescheinigung vermerkt.

(2) Zur Abnahme von veterindrbehordlichen Packstlick- und Raumverschlissen sind gemaB
§ 29 Abs. 3 EBVO 2001 befugt:

1. Grenztierarzte;

2. der in der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung ausgewiesene Empfanger bzw.
dessen Beauftragter;

3. Zollorgane und Organe der fiir den Bestimmungsort zustéandigen

Bezirksverwaltungsbehdrde in Auslibung ihres Dienstes.

Die Befugnis zum Abnehmen der Packstlick- und Raumverschlisse kann auf bestimmte
Personen eingeschrankt werden. Falls dies der Fall ist, wird dieser Umstand in der

veterindrrechtlichen Abfertigungsbescheinigung vermerkt.
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(3) Die im Rahmen der grenztierarztlichen Kontrolle angelegten Packsttick- und
Raumverschliisse dirfen nur an dem in der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung
festgelegten Bestimmungsort und nur von dafiir befugten Personen gedffnet und
abgenommen werden. Flir Zwecke der Zollabfertigung oder in Notféllen wahrend des
Transportes dirfen die veterinarbehordlichen Verschllisse durch die Organe der
Zollverwaltung und der o6rtlich zustéandigen Bezirksverwaltungsbehérde oder durch
behdrdliche Sicherheitsorgane auch an anderen Orten als am Bestimmungsort gedffnet
werden. Derartige Sendungen sind nach Beendigung der behérdlichen Tatigkeit wieder
amtlich zu verschlieBen. Dies ist in der veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung zu

vermerken.

(4) Wird im Zuge einer Zollabfertigung festgestellt, dass ein veterinarbehdrdlicher Packstiick-
oder Raumverschluss verletzt worden ist, ist die Veterinarverwaltung im Bundesministerium

fur Gesundheit, Familie und Jugend wegen der weiteren Vorgangsweise zu kontaktieren.
3.5. Teilung von Sendungen unter zollamtlicher Uberwachung

(1) Soll eine vom Grenztierarzt veterindarbehdérdlich abgefertigte Sendung vor der
Uberfiihrung in den zollrechtlich freien Verkehr geteilt werden, so ist vom Grenztierarzt, vom
Amtstierarzt oder von der Zollbehdrde fiir jede Teilsendung eine amtlich beglaubigte Kopie
des GVDE auszustellen. In Osterreich erfolgt die Ausstellung derartiger Kopien durch die
Zollbehorde.

In den amtlich beglaubigten Kopien des GVDE sind neben den Feldern 12 (Zahl und Art der
Packstlicke), 14 (Bruttogewicht), 15 (Nettogewicht), Feld 16 (Plombennummer und
Behaltnisnummer) die entsprechenden Daten der jeweiligen Teilsendung zu vermerken und
amtlich zu bestatigen. Ferner ist auf dem Original im Feld 43 (weiteres GVDE) ein
entsprechender Vermerk hinsichtlich der ausgestellten Kopien aufzunehmen. Das Original

und die amtlich beglaubigten Kopien sind dem Anmelder auszufolgen.

(2) Hat Grenztierarzt auf dem Original im Feld 33 eine Entscheidung getroffen (dieses Feld
ist zu verwenden, wenn Sendungen unter zollamtlicher Uberwachung zu einem spezifischen
Bestimmungsort beférdert werden missen), ist die Ausstellung einer beglaubigten Kopie

nicht zulassig.

(3) Die Teilung von Sendungen unter zollamtlicher Uberwachung ist bei e-zol/ im Feld 44 der

Zollanmeldung durch den Informationscode ,,70950" zu beantragen.
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3.6. Aufgaben des Innerlandszollamtes

(1) Das Innerlandszollamt, bei dem eine Zollabfertigung beantragt wird, hat zunachst die
Ubereinstimmung der Sendung mit der veterindrrechtlichen Abfertigungsbescheinigung
(Original oder im Fall einer Teilung gemaB Abschnitt 3.5. eine amtlich beglaubigte Kopie), die
eine erforderlich Unterlage zur Anmeldung bildet und daher in ihr anzufiihren ist, zu
Uberprifen. Dies gilt auch fuir Sendungen, die in anderen EU-Mitgliedstaaten grenztierarztlich
kontrolliert wurden. Ist die Ubereinstimmung gegeben, kann die Abfertigung durchgefiihrt
werden. Die veterindrrechtliche Abfertigungsbescheinigung ist nicht einzuziehen, sondern
zusammen mit allenfalls vorgelegten anderen veterinarbehdérdlichen Einfuhrpapieren dem

Anmelder zurlickzugeben.

(2) Stellt das Zollamt auf Grund eigener Ermittlungen oder durch Mitteilung des
Amtstierarztes oder eines anderen Sachverstandigen fest, dass die grenztierarztliche

Abfertigung
a) zu Unrecht unterblieben ist (veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigung fehlt) oder

b) von unrichtigen Angaben ausgegangen ist (z. B. Begleitpapiere enthalten unrichtige

Warenbezeichnungen) oder

c) zu unrichtigen Ergebnissen gefiihrt hat (z. B. die Warenbezeichnung in der
veterinarrechtlichen Abfertigungsbescheinigung ist unrichtig)

so ist der Anmelder zu veranlassen, die Veterindarverwaltung im Bundesministerium flr
Gesundheit, Familie und Jugend oder den nachstgelegenen Grenztierarzt zur Entscheidung
Uber die Zulassigkeit der Einfuhr zu kontaktieren. Wird von der kontaktierten Stelle
entschieden, dass die Sendung an eine Grenzkontrollstelle zur Vornahme der
veterindrbehdrdlichen Grenzkontrolle zu verbringen ist, hat dies in einem Versandverfahren
zu erfolgen. Falls bei der anschlieBenden veterinarbehdrdlichen Kontrolle festgestellt wird,
dass die Sendung nicht den veterinarrechtlichen Einfuhrbedingungen geniigt und vom
Grenztierarzt daher die Riicksendung Uiber eine bestimmte Grenzkontrollstelle angeordnet
wird, so hat die Verbringung zu dieser Grenzkontrollstelle in der vorgegebenen Frist in einem
Versandverfahren zu erfolgen. Sofern vom Grenztierarzt eine unschadliche Beseitigung der
Sendung in einer fir diesen Zweck vorgesehenen Einrichtung (Tierkérperverwertung)
angeordnet wird, hat diese unter zollamtlicher Uberwachung auf Kosten des Beteiligten zu
erfolgen.
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(3) Bei einer Verletzung eines veterinarbehordlichen Packstlick- oder Raumverschlusses ist
nach Abschnitt 3.4. Abs. 4 vorzugehen.

3.7. Aufgaben der Ausgangszolistelle

(1) Die Ausgangszollstelle hat im Falle der Durchfuhr das Vorhandensein der
veterindrrechtlichen Abfertigungsbescheinigung (Original) und dessen Ubereinstimmung mit
der Sendung zu Uberpriifen. Bei Sendungen, die einer veterinarbehordlichen Kontrolle beim
Grenzaustritt unterliegen (siehe Abschnitt 2.3.), ist der Grenztierarzt zu kontaktieren; dabei
ist nach Abschnitt 2.4. vorzugehen. Die Ausreise ist erst zu gestatten, nachdem der
Grenztierarzt die Sendung kontrolliert hat, dies im Feld 41 des gemeinsamen
Veterinardokuments fiir die Einfuhr (GVDE) bestatigt hat und die grenztierarztlichen
Gebuihren entrichtet wurden; die veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigung ist dem

Anmelder zurtickzugeben.

(2) Wird bei der Ausgangsabfertigung festgestellt, dass die grenztierarztliche Abfertigung zur
Durchfuhr unterblieben ist, so ist der nachste Grenztierarzt zu verstandigen.

(3) Bei einer Verletzung eines veterinarbehdrdlichen Packstiick- oder Raumverschlusses ist
nach Abschnitt 3.4. Abs. 4 vorzugehen.

3.8. Grenztierarztliche Gebiihren

Hinsichtlich der Vereinnahmung und Verrechnung der grenztierarztlichen Gebiihren wird auf

die diesbeziiglichen Verrechnungsvorschriften hingewiesen.
3.9. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren

Fir die in der Anlage 1 genannten Waren kénnen Bewilligungen zum Anschreibeverfahren im
Hinblick auf die gemaB Richtlinie 97/78/EG durchzuflihrenden zollamtlichen

UberwachungsmaBnahmen grundsétzlich nicht erteilt werden.

Wenn es die konkret zu setzenden UberwachungsmaBnahmen in Einzelfillen gestatten,
kdnnen flr bestimmte Waren Bewilligungen zum Anschreibeverfahren erteilt werden. In
diesen Fallen ist vor der Bewilligungserteilung im Wege des Bundesministeriums flir Finanzen
das Einvernehmen mit der Veterindrverwaltung im Bundesministerium fiir Gesundheit,

Familie und Jugend herzustellen.
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4. Ausnahmen

4.1. Ausnahmen von der Kontrollpflicht fiir lebende Tiere aus

Drittstaaten

(1) Von der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt sind die nachstehenden Tiere
ausgenommen. Diese Ausnahmen gelten aber nur insoweit, als keine Sperrkundmachungen
gemaB Abschnitt. 5.2. bestehen.

1. Heimtiere (siehe Abschnitt 1.2.6.) bei einer (voriibergehenden) Einfuhr im
Reiseverkehr oder bei einer Wohnsitzverlegung, sofern die Tiere nicht zur
Abgabe an Dritte bestimmt sind:

A) Hunde, Hauskatzen und Frettchen:

a) aus Ascension, Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda,
Niederlandische Antillen, Argentinien, Australien, Aruba, Bosnien und
Herzegowina, Barbados, Bahrain, Bermuda, WeiBrussland, Kanada, Chile, Fidschi,
Falklandinseln, Hongkong, Kroatien, Jamaika, Japan, St. Kitts und Nevis,
Kaimaninseln, Montserrat, Mauritius, Mexiko, Malaysia, Neukaledonien,
Neuseeland, Franzdsisch-Polynesien, St. Pierre und Miquelon, Russische
Foderation, Singapur, St. Helena, Trinidad und Tobago, Taiwan, Vereinigte
Staaten von Amerika, St. Vincent und die Grenadinen, Britische Jungferninseln,

Vanuatu, Wallis und Futuna sowie Mayotte:

— maximal fiinf Tiere pro Person, sofern flir jedes Tier eine Bescheinigung fiir
Heimtiere (Abschnitt 1.2.15., Formular siehe Anlage 3 Muster 4) mitgeflihrt

wird, wobei
— eine Bestatigung der Titerbestimmung nicht erforderlich ist;

b) aus Andorra, der Schweiz, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino,
der Vatikanstadt, Gronland, den Faroer Inseln, Ceuta und Melilla, Franzésisch

Guyana, Guadeloupe, Martnique und Rénion:

— Tiere (ohne mengenmaBige Beschrankung), sofern fiir jedes Tier eine
Bescheinigung fiir Heimtiere (Abschnitt 1.2.15., Formular siehe Anlage 3
Muster 4) oder ein Heimtierausweis (1.2.14., Formular siehe Anlage 3 Muster

3) mitgefihrt wird, wobei
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— eine Bestatigung der Titerbestimmung nicht erforderlich ist;
c) aus allen anderen Landern:

— maximal fiinf Tiere pro Person, sofern fiir jedes Tier eine Bescheinigung fur
Heimtiere (Abschnitt 1.2.15., Formular siehe Anlage 3 Muster 4) mitgefiihrt

wird und

— eine Bestatigung der Titerbestimmung (Abschnitt 1.2.15. Abs. 3 und 4)

vorliegt;

B) Vogel ohne mengenmaBige Beschrankung und ohne Auflagen aus Andorra, den
Faréern Inseln, Grénland, Island, Lichtenstein, Norwegen, San Marino, der Schweiz

und Vatikanstadt (flir Vogel aus andere Drittstaaten siehe Abs. 3);

C) andere Heimtiere: fiir diese Tiere hat die Europdische Kommission derzeit noch
keine einheitlichen Bescheinigungen oder eine Kennzeichnungspflicht festgelegt. Bis
auf weiteres kdnnen daher andere Heimtiere als Hunde, Hauskatzen, Frettchen und
Vogel ohne Auflagen verbracht werden. Es gelten allerdings folgende
Mengenregelungen:

a) aus Andorra, der Schweiz, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino,

der Vatikanstadt, Gronland und den Farder Inseln:

— Heimtiere ohne mengenmaBige Beschrankung;
b) aus allen anderen Landern:

— pro Person maximal finf Heimtiere.

2. Heimtiere (siehe Abschnitt 1.2.6.) bei einer Wiedereinfuhr aus einem Drittland in
die EU im Reiseverkehr:

A) Hunde, Hauskatzen und Frettchen:

a) aus Ascension, Vereinigte Arabische Emirate, Antigua und Barbuda,
Niederlandische Antillen, Argentinien, Australien, Aruba, Bosnien und
Herzegowina, Barbados, Bahrain, Bermuda, WeiBrussland, Kanada, Chile, Fidschi,
Falklandinseln, Hongkong, Kroatien, Jamaika, Japan, St. Kitts und Nevis,
Kaimaninseln, Montserrat, Mauritius, Mexiko, Malaysia, Neukaledonien,
Neuseeland, Franzdsisch-Polynesien, St. Pierre und Miquelon, Russische

Foderation, Singapur, St. Helena, Trinidad und Tobago, Taiwan, Vereinigte
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Staaten von Amerika, St. Vincent und die Grenadinen, Britische Jungferninseln,

Vanuatu, Wallis und Futuna sowie Mayotte:

— ein Heimtierausweis (Abschnitt 1.2.14., Formular siehe Anlage 3 Muster 3),

wobei
— eine Bestatigung der Titerbestimmung nicht erforderlich ist;

b) aus Andorra, der Schweiz, Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen, San Marino,
der Vatikanstadt, Gronland, den Faroer Inseln, Ceuta und Melilla, Franzosisch
Guyana, Guadeloupe, Martnique und Rénion:

— ein Heimtierausweis (Abschnitt 1.2.14., Formular siehe Anlage 3 Muster 3),

wobei
— eine Bestatigung der Titerbestimmung nicht erforderlich ist;
c) aus allen anderen Landern:

— ein Heimtierausweis (Abschnitt 1.2.14., Formular siehe Anlage 3 Muster 3)

und

— eine Bestatigung der Titerbestimmung (Abschnitt 1.2.14. Abs. 3 und Abschnitt
1.2.14. Abs. 4) vorliegt;

B) Vogel ohne mengenmaBige Beschrankung und ohne Auflagen aus Andorra, den
Faréern Inseln, Grénland, Island, Kroatien, Lichtenstein, Norwegen, San Marino, der

Schweiz und Vatikanstadt (fiir Vogel aus andere Drittstaaten siehe Abs. 3);

C) andere Heimtiere: fiir diese Tiere hat die Europadische Kommission derzeit noch
keine einheitlichen Bescheinigungen oder eine Kennzeichnungspflicht festgelegt. Bis
auf weiteres kénnen daher andere Heimtiere als Hunde, Hauskatzen, Frettchen und

Voégel ohne Auflagen in die EU zuriickgebracht werden;

3. Blindenfiihrhunde sowie Diensthunde des Bundesheeres, der Bundesgendarmerie, der

Wachkorper der Bundespolizeidirektionen, der Zollverwaltung und der Justizwache;
4. Hunde im Rettungsdienst und im Katastropheneinsatz;

5. Tiere, die nur in Grenznihe und lediglich voriibergehend in Osterreich zu Weidezwecken
oder zur Arbeit genutzt werden (derzeit findet diese Regelung nur Anwendung auf den
Alpenweideviehverkehr mit der Schweiz);
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6. flr die Durchfuhr (durch die Gemeinschaft) bestimmte Tiere bei Zwischenlandungen im
Luftverkehr und bei Anlandungen im Schiffsverkehr, wenn die Tiere das Transportmittel
oder das Transportbehaltnis (z. B. Container) nicht verlassen, ausgenommen Vogel
mit Ursprung oder Herkunft in anderen Drittstaaten als Andorra, der Schweiz,
Island, Kroatien, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der Vatikanstadt,
Gronland, den Faroder Inseln (fir Vogel aus andere Drittstaaten siehe Abs. 3);

7. Equiden mit Herkunftsort in der Schweiz oder in Liechtenstein bei einer Einfuhr in die

Gemeinschaft.

Nicht von dieser Ausnahmeregelung erfasst sind folgende Falle (in diesen Fallen

besteht eine Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt):

a) Equiden mit Herkunftsort in der Schweiz oder in Liechtenstein, die flir die Durchfuhr

durch die Gemeinschaft in einen Drittstaat bestimmt sind;

b) Equiden mit Herkunftsort in der Schweiz oder in Liechtenstein, die aus einem anderen

Drittstaat als der Schweiz oder Liechtenstein in die Gemeinschaft verbracht werden;

c) Equiden mit Herkunftsort in einem Drittstaat, die flir die Durchfuhr durch die

Gemeinschaft in die Schweiz oder nach Liechtenstein bestimmt sind.

Sofern Zweifel Giber den Herkunftsort Schweiz oder Liechtenstein bestehen, ist Einsicht in
die mitzufiihrende Gesundheitsbescheinigung ("Gesundheitsbescheinigung fiir den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten der EWG — Equiden") zu nehmen, aus der der Herkunftsort

(Versandort) zu ersehen ist.

(2) Die unter Abs. 1 Punkt 1 und 2 angeflihrten Ausnahmen gelten allerdings nur im privaten
Reiseverkehr. Gewerbliche Heimtierimporte unterliegen immer der grenztierarztlichen

Kontrolle, und zwar auch dann, wenn die in Abs. 1 genannten Unterlagen mitgeflihrt werden.

(3) Vogel (einschlieBlich Heimvogel) mit Ursprung oder Herkunft in anderen Drittstaaten als
Andorra, der Schweiz, Island, Liechtenstein, Norwegen, San Marino, der Vatikanstadt,
Gronland, den Farder Inseln unterliegen im Hinblick auf die Verordnung BGBI. II Nr.
357/2005 ausnahmslos der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt. Fir Vgel mit Ursprung in
oder Herkunft aus den folgenden Staaten bestehen im Reiseverkehr liberdies besondere

Einfuhr- und Durchfuhrbeschréankungen (Ein- und Durchfuhrverbot):

= Kambodscha, Kasachstan, Mongolei, Indonesien, Laos, Pakistan, der Volksrepublik China
(einschlieBlich Hongkong), Nordkorea, Thailand, Malaysia, Vietnam, Russland, Ttrkei,

Kroatien und der Ukraine.
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Feld 44 der Zollanmeldung der Dokumentenartcode "7299" anzugeben.

4.2. Ausnahmen von der Kontrollpflicht fiir Waren und

Gegenstande

(1) Folgende Waren und Gegenstande sind von der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt

ausgenommen:

1. die nachstehend angefliihrten Waren, wenn sie im persdnlichen Gepack von Reisenden

fur deren eigenen Verbrauch mitgeflihrt werden (die angefiihrten Mengengrenzen gelten

jeweils pro Person):

a)

b)

d)

© Bundesministerium fiir Finanzen

Sduglingsnahrung einschlieBlich Milchpulvermischungen und aus medizinischen
Griinden erforderliche Spezialnahrung, wenn es sich um originalverpackte nicht

kihlpflichtige Markenprodukte handelt und

aus Gronland, Island, Liechtenstein und der Schweiz: bis zu insgesamt fiinf

Kilogramm,

— Fleisch, Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnisse (einschlieBlich
Fleischkonserven) von Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen, Pferden, Gefligel,

Zuchtwild und Jagdwild sowie
— Milch und Milcherzeugnisse und
aus allen Landern

— bis zu insgesamt einem Kilogramm Fische und Fischereierzeugnisse, ferner

Krebstiere, Weichtiere und Erzeugnisse daraus und

— bis zu insgesamt einem Kilogramm Honig, Bienenwachs, Gelee Royale,

Kittharz (Propolis) und Pollen und

— bis zu einem Kilogramm Konsumeier — ausgenommen aus Kambodscha,
Volksrepublik China, Hongkonk, Indonesien, Kasachstan, Laos, Malaysia,

Mongolei, Nordkorea, Pakistan, Stidkorea, Thailand, sowie Vietham — und

zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn und Daunen sowie

Schmuckfedern und Federn und

die in Z 4 bis 10 angefiihrten Waren;
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2. die nachstehend angefiihrten Waren (aus allen Landern), wenn sie in Form von
Kleinsendungen an Privatpersonen (z. B. im Postverkehr) adressiert sind und sofern diese
Einfuhren nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgen (die angeflihrten Mengengrenzen

gelten jeweils pro Sendung):

a)

— bis zu insgesamt einem Kilogramm Fische und Fischereierzeugnisse, ferner

Krebstiere, Weichtiere und Erzeugnisse daraus und

— bis zu insgesamt einem Kilogramm Honig, Bienenwachs, Gelee Royale,

Kittharz (Propolis) und Pollen und

— bis zu einem Kilogramm Konsumeier — ausgenommen aus Kambodscha,
Volksrepublik China, Hongkonk, Indonesien, Kasachstan, Laos, Malaysia,

Mongolei, Nordkorea, Pakistan, Siidkorea, Thailand, sowie Vietham — und

b) zugerichtete Federn und Daunen und Waren aus Federn und Daunen sowie

Schmuckfedern und Federn und
c) diein Z 4 bis 10 angefiihrten Waren;

3. Fleisch, tierische Erzeugnisse und Erzeugnisse tierischen Ursprungs, wenn diese Waren
zur Verpflegung des Personals und der Fahrgaste in Beférderungsmitteln im
grenziiberschreitenden Verkehr mitgeflihrt werden, sofern diese Waren nicht in
Osterreich entladen werden. Werden diese Waren oder hieraus entstandener

Kiichenabfall in Osterreich ausgeladen, so sind sie unschédlich zu beseitigen;

4. fertige Nahrungsmittel, die aus Eiprodukten hergestellt wurden und keine andern

kontrollpflichtigen Bestandteile enthalten;

5. Erzeugnisse, die aus verschiedenen Bestandteilen bestehen und wenn der Gehalt an
Milchprodukten nicht mehr als 20% betragt oder der Gehalt anderer kontrollpflichtiger
Bestandteile nicht mehr als 1% betragt;

6. Tierfutterkonserven und Fleisch oder tierische Rohstoffe enthaltendes Trockenfutter
sowie Heu und Stroh aus allen Landern, sofern diese Waren im Reiseverkehr oder aus
Griinden einer Wohnsitzverlegung in angemessener Menge zur Verflitterung an

gleichzeitig mitgeflihrte Tiere eingefiihrt oder durchgefiihrt werden;
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a) Jagdtrophden von anderen Tierarten als Huftieren (Abschnitt 1.2.1.) und Végeln;

b) Jagdtrophden von Huftieren und VAgeln, die zur Gewahr ihrer Haltbarkeit bei

10.

11.

12.

Umgebungstemperatur einer vollstandigen taxidermischen Behandlung (das heiBt in
einer Weise fertig ausgestopft, dass es dem natiirlichen Aussehen des Tieres
entspricht) unterzogen wurden. Unter diese Regelung fallen sowohl ganze
ausgestopfte Tiere als auch ausgestopfte Tierteile (z. B. Kdpfe, FiiBe), nicht aber z. B.
auf einer Unterlage montierte Geweihe, Gehérne u. dgl.;

Leder und vollstdndig gegerbte, gepickelte, gekalkte Haute und Haute im Zustand "wet

blue";
gekrempelte oder gekammte Wolle und Tierhaare sowie Garne und Gewebe daraus;
bearbeitete Eierschalen und ausgeblasene Eier;

Waren, die nachweislich aus dem zollrechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft stammen
und die ohne Unterbrechung des Transportweges Uber das Gebiet eines Drittlandes
wieder in das Gemeinschaftsgebiet verbracht werden (z. B. aus dem zollrechtlich freien
Verkehr stammendes Fleisch wird von Deutschland (iber die Tschechische Republik nach

Osterreich verbracht);

fur die Durchfuhr (durch die Gemeinschaft) bestimmte Waren oder Erzeugnisse bei
Zwischenlandungen im Luftverkehr und bei Anlandungen im Schiffsverkehr, wenn die
Waren oder Erzeugnisse das Transportmittel oder das Transportbehaltnis (z. B.

Container) und die Grenzkontrollstelle nicht verlassen.

(2) Die Veterindrverwaltung im Bundesministerium fiir Gesundheit, Familie und Jugend kann

fur die Einfuhr von Mist oder Giille zur Bodendiingung und fir die Einfuhr von Heu und Stroh

Erleichterungen bewilligen (z. B. Einfuhr iber andere Zollstellen als zugelassene

Grenzubertrittstellen, Abstandnahme von der grenztierarztlichen Kontrolle), wenn

1.

der Ursprungsort und der Bestimmungsort der Sendung jeweils nicht weiter als 5 km von

der Zollgrenze entfernt gelegen sind und

sowohl die Liegenschaft des Ursprungsortes als auch jene des Bestimmungsortes dem

Betriebsinhaber zum Betrieb oder zur Nutzung dient.

Die Bewilligung der Veterindrverwaltung tritt an die Stelle der veterinarrechtlichen

Abfertigungsbescheinigung.
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(3) GemaB der Kundmachung das Bundesministeriums fiir Gesundheit und Frauen vom 15.
Juli 2005, GZ. 74100/0033-1V/B/8/2005, gilt die Einfuhr von unverarbeiteter Giille und Mist

aus der Schweiz zur Ausbringung auf betriebseigenen Flichen in Osterreich ohne

veterindrbehdrdliche Grenzkontrolle als erteilt, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

1. Der Bestimmungsort der Giille oder des Mistes muss sich in den an die Schweiz

angrenzenden Bezirken befinden.

2. Der Ursprungsort der Gille oder des Mistes darf keinerlei Beschrankungen wegen

Ausbruchs einer schweren Ubertragbaren Krankheit unterliegen;

3. Die Liegenschaft des Ursprungsortes der Giille oder des Mistes und jene des

Bestimmungsortes missen demselben Besitzer zum Betrieb oder zur Nutzung dienen;

4. Der Transport muss mit einem geeigneten Transportmittel durchgefiihrt werden und hat

jeweils auf dem kirzest moglichen Weg zu erfolgen;

5. Das Aus-, Um- oder Zuladen wéhrend des Transports durch Osterreich bis zum

Bestimmungsort ist nicht gestattet;

6. Der Beginn der Diingerausbringung und das Ende ist der fiir den Bestimmungsort

zustandigen Bezirksverwaltungsbehdérde zu melden.

(4) Sofern eine Ausnahmeregelung gemaB Abschnitt 4.2. Anwendung findet, ist be/ e-zoll im

Feld 44 der Zollanmeldung der Dokumentenartcode "7299" anzugeben.

5. Besondere Einfuhr- und Durchfuhrbeschrankungen

5.1. Aligemeine Bestimmungen

(1) In diesem Abschnitt sind jene Waren behandelt, fiir die die Europdische Kommission oder
die Veterindrverwaltung im Bundesministerium flir Gesundheit, Familie und Jugend
besondere Beschrankungen angeordnet hat. Sofern diese besonderen Beschrankungen auch
fir Waren gelten, fiir die Ausnahmen von der Kontrollpflicht durch den Grenztierarzt
bestehen (Abschnitt 4), wird ausdrticklich darauf hingewiesen. Diejenigen Waren, fiir die
besondere Beschrankungen bestehen, sind jedoch im Warenkatalog (Anlage 1) nicht

angefiihrt bzw. besonders gekennzeichnet.

(2) Die Beachtung der besonderen Einfuhr- und Durchfuhrbeschrankungen ist bei jenen
Waren von besonderer Bedeutung, die nicht auch der grenztierarztlichen Kontrolle (Abschnitt
2) unterliegen (z. B. im Reiseverkehr oder Postverkehr). In allen anderen Fallen werden die
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Beschrankungen ohnedies vom Grenztierarzt im Zuge der grenztierarztlichen Abfertigung

wahrgenommen.

(3) Dem Verbot der Ein- und Durchfuhr von Waren aus bestimmten Gebieten eines
Staates wird in der Regel nur bei Vorliegen von Frachtbriefen bzw. Paketkarten aus Orten
der genannten Gebiete entsprochen werden kénnen. Aus den Fakturen wird zumeist namlich

nicht hervorgehen, aus welchen Gebieten des betreffenden Staates die Waren stammen.

(4) Im Reiseverkehr ist die Einfuhr von Waren, fiir die besondere Beschréankungen
bestehen, nur zu gestatten, wenn durch amtliche Bestatigungen, Rechnungen, Aufschriften
oder Etiketten etc. nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht wird, dass die Ware nicht aus den
oben angefiihrten Landern oder Provinzen stammt. Kann die Herkunft der Ware nicht
nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht werden, so ist die Einbringung nur nach
grenztierarztlicher Untersuchung madglich. Andernfalls ist die Ware wieder in das Ausland zu
verbringen bzw. auf Wunsch der Partei zu vernichten, falls entsprechende Einrichtungen

beim Zollamt vorhanden sind.

(5) Bestehen Zweifel dariiber, ob eine Sendung unter eine besondere Einfuhr- oder
Durchfuhrbeschrankung fallt bzw. dariiber, ob eine Ausnahmebestimmung auf eine Sendung
anwendbar ist, ist der Grenztierarzt zu kontaktieren bzw. eine Priifung durch den

nachstgelegenen Grenztierarzt zu veranlassen.

(6) Die dem Verbot unterliegenden Tiere bzw. Waren sind bei Gefahr im Verzug gemaB § 29
ZolIR-DG zur Verhinderung einer unzuldssigen Verfligung zu beschlagnahmen, sofern sie
nicht umgehend rlickgebracht bzw. auf Wunsch der Partei vernichtet werden (siehe
Abschnitt 6.1.). Zwecks Vernichtung der Waren ist der zustdndige Amtstierarzt zu

verstandigen.

5.2. Bestehende Beschrankungen

5.2.1. BSE - Sperrkundmachung gegeniiber dem Vereinigten Konigreich

von GroBbritannien und Nordirland

(1) GemaB der Kundmachung des Bundesministeriums fiir soziale Sicherheiten und
Generationen vom 26. Februar 2003, GZ. 30.517/3-VII/12/03, kundgemacht in den
"Amtlichen Veterinarnachrichten" vom 14. Marz 2003, Nr. 1c, ist die Einfuhr bzw. das
Verbringen im innergemeinschaftlichen Verkehr von lebenden Rindern aus dem
Vereinigten Konigreich von GroBbritannien und Nordirland wegen spongiformer

Rinderenzephalopathie (BSE) verboten.
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(2) Die Versendung der nachstehend angefiihrten Waren aus dem Vereinigten
Konigreich von GroBbritannien und Nordirland ist nur unter bestimmten Bedingungen

gestattet.

A. Material von im Vereinigten Kénigreich von GroBbritannien und Nordirland geschlachteten

Rindern, und zwar:
a) Fleisch;
b) Erzeugnisse, die in die Nahrungs- und Futtermittelkette gelangen kénnten;

c) Material, das zur Verwendung in kosmetischen Mitteln, Arzneimitteln oder

Medizinprodukten bestimmt ist;

B. Material von nicht im Vereinigten Kdnigreich von GroBbritannien und Nordirland

geschlachteten Rindern, und zwar:

a) frisches Fleisch im Sinne der Richtlinie 64/433/EWG;

b) Faschiertes und Fleischzubereitungen im Sinne der Richtlinie 94/65/EG;

c) Fleischerzeugnisse und sonstige Erzeugnisse im Sinne der Richtlinie 77/99/EWG;
d) Futtermittel fir fleischfressende Haustiere;

e) Gelatine, Dikalziumphosphat, Talg, Talgerzeugnisse und durch Verseifung,
Umesterung oder Hydrolyse gewonnene Talgnebenprodukte, Aminosduren, Peptide
und Kollagen, die in die Nahrungs- und Futtermittelkette gelangen kénnten oder die
zur Verwendung in kosmetischen Mitteln, Arzneimitteln oder Medizinprodukten

bestimmt sind.

(2) Die Kundmachung des Bundesministeriums fiir soziale Sicherheiten und Generationen
enthalt zahlreiche umfangreiche Bedingungen, unter denen die in Abs. 2 angefiihrten Waren
in andere Mitgliedstaaten oder in Drittlander versendet werden dirfen. In allen Fallen ist das
Mitflihren einer amtstierarztlich ausgestellten Genusstauglichkeitsbescheinigung oder einer
anderen Bescheinigung erforderlich, aus der hervorgehen muss, dass die Anforderungen der
Entscheidung 98/256/EG des Rates erflillt werden (z. B. "gemaB der Entscheidung
98/256/EG gewonnen/hergestellt").

Frisches Fleisch, Faschiertes und Fleischzubereitungen, sowie Fleischerzeugnisse von im
Vereinigten Kdnigreich von GroBbritannien und Nordirland geschlachteten Rindern miissen

zusatzlich mit einer Originalkennzeichnung (Sechseck mit "XEL-Nummer") gekennzeichnet
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sein. Diese Kennzeichnung ist auch nach einer allfalligen Umpackung oder Zerlegung in

Osterreich auf dem betreffenden Produkt anzubringen.

Bestehen im Einzelfall Zweifel, ob eine Versendung tatsachlich zuldssig ist oder ob diese im
Einklang mit der Entscheidung 98/653/EG der Kommission erfolgt, ist durch Riickfrage beim
nachsten Amtstierarzt, beim nachsten Grenztierarzt oder bei der Veterinarverwaltung im

Bundesministerium fiir soziale Sicherheit und Generationen eine Klarung herbeizufiihren.

(3) Die Bestimmungen dieser Kundmachung finden im Reiseverkehr (Waren, wenn sie im
personlichen Gepack von Reisenden flir deren eigenen Verbrauch mitgefiihrt werden) keine

Anwendung.

(4) Link zur Kundmachung:
http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/attachments/6/9/8/CH0079/CMS1047909194212/30517 3
03.pdf

5.2.2 Innergemeinschaftliches Verbringen von Schweinesamen

(1) GemaB der Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 13. Dezember 1999, GZ.
30.517/34-V1/10/99, kundgemacht in den "Amtlichen Veterindrnachrichten" vom 14.
Dezember 1999, Nr. 11, muss Schweinesamen, der nach dem 1. Oktober 1999 gewonnen
wurde, beim innergemeinschaftlichen Verbringen von einer Gesundheitsbescheinigung nach
dem Anhang D der Richtlinie 90/429/EWG begleitet sein, in der unter Nummer 13 Buchstabe

b Ziffer ii) gestrichen worden ist.

(2) Die Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 13. Dezember 1999, GZ. 30.517/34-
VI/10/99, lautet:

Auf Grund des § 2c des Tierseuchengesetzes (TSG), RGBI. Nr. 177/1909, zuletzt
geandert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 66/1998, und gemal3 §§ 8 und 39 der
Einfuhr- und Binnenmarktverordnung 1998 (EBVO 1998), BGBI. II Nr. 26/1999, wird
verfigt:

Artikel 1

Das innergemeinschaftliche Verbringen sowie die Einfuhir von nach dem 1. Oktober
1999 gewonnenem Schweinesamen aus Besamungsstationen, die gegen Aujesky ‘sche
Krankheit geimpfte Eber aufnehmen, nach Osterreich ist verboten.

Artikel 2

Schweinesamen, der nach dem 1. Oktober 1999 gewonnen wurde, muss beim
innergemeinschaftlichen Verbringen von einer Gesundheitsbescheinigung nach Anhang
D der Richtlinie 90/429/EWG begleitet sein, in der unter Nummer 13 Buchstabe b Ziffer
1i) gestrichen worden ist.
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Artikel 3

Entsprechend dem Artikel 2 der Entscheidung der Kommission 93/199/EWG vom 19.
Februar 1993 ist die Finfuhr von Schweinesamen aus Dritt/indern nach Osterreich nur
dann gestattet, wenn er von einer Gesundheitsbescheinigung gemap zZitierter
Entscheidung begleitet wird, in der in Bezug auf die Aujeszky ‘sche Krankheit bestétigt
wird, dass die Besamungsstation, in der der auszufihrende Samen gewonnen wurde,
nur Tiere beherbergt, die nicht gegen Aujeszky ‘sche Krankheit geimpft wurden und
auf den Serumneutralisationstest oder beim ELISA-Test gegen Aujeszky ‘sche
Krankheit negativ reagiert haben, und die alternativen Moglichkeiten gestrichen
wurden.

Artikel 4

Zuwiderhandlungen gegen diese Kundmachung werden gemdal3 den Bestimmungen des
§ 64 TSG geahndet.

Artikel 5
Diese Verfigung tritt am 1. Janner 2000 in Kraft.
5.2.3 Bluetongue — MaBnahmen zum Schutz gegen die
Blauzungenkrankheit betreffend die Verbringung von Tieren aus

Schutzzonen

(1) Die Veterinarverwaltung des Bundesministeriums flir Gesundheit und Frauen hat mit
Kundmachung vom 28. Februar 2007, GZ. 74.100/0020-1V/5/2007, kundgemacht in den
"Amtlichen Veterinarnachrichten" vom 1. Marz 2007, Nr. 1a/2007, MaBnahmen zum Schutz
gegen die Blauzungenkrankheit und Vorschriften flir die Verbringung von Tieren aus

betroffenen Zonen erlassen.

(2) Das innergemeinschaftliche Verbringen von lebenden Wiederkauern, deren Samen,
Eizellen und Embryonen aus bestimmten Schutz- und Kontrollzonen der Gemeinschaft nach

bzw. durch Osterreich ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zul3ssig.

(3) Fur das innergemeinschaftliche Verbringen von lebenden Wiederkauern durch bestimmte
Sperrzonen der Gemeinschaft ist eine Genehmigung der zustandigen Veterindarbehérde des

Bestimmungs- und Durchfuhrmitgliedstaates erforderlich.

(4) Link zur Kundmachung:
http://bmgf.cms.apa.at/cms/site/attachments/7/9/0/CH0061/CMS1172834093748/1.pdf

5.2.4 Verbringungsbeschrankungen im Zusammenhang mit der

Gefliigelpestimpfung in Italien

(1) GemaB der Kundmachung des Bundesministeriums fiir Gesundheit und Frauen vom 15.
Februar 2006, GZ. 74100/0011-1V/B/8/06, kundgemacht in den "Amtlichen

Veterinarnachrichten" vom 3. Februar 2006, Nr. 1a/2006, ist das innergemeinschaftliche
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Verbringen von lebendem Gefliigel, Bruteiern und Eintagskiiken mit Ursprung in oder

Herkunft aus bestimmten Gebieten in Italien nach oder durch Osterreich verboten.

(2) Die Tiergesundheitsbescheinigungen, die Sendungen von lebendem Geflligel, Bruteiern

und Eintagskiiken aus Italien begleiten, miissen folgenden Vermerk enthalten:

"Diese Sendung entspricht den Tiergesundheitsvorschriften der Entscheidung 2002/926/EG

der Kommission."

(3) Das innergemeinschaftliche Verbringen von frischem Geflligelfleisch aus Italien, welches
von Geflligel stammt, das gegen die Gefliigelpest geimpft worden ist, bzw. von auf
Gefliigelpest seropositiven Gefliigelbestdnden stammt, nach bzw. durch Osterreich ist
verboten. Ausgenommen von dieser Regelung ist frisches Fleisch von gegen Gefliigelpest
geimpften Truthlihnern und Hiihnern, sofern dieses von einer

Genusstauglichkeitsbescheinigung begleitet ist, das folgenden Vermerk aufweist:

"Das vorstehend beschriebene Fleisch Truthlihnern/Hiihnern entspricht den Anforderungen
der Entscheidung 2004/929/EG der Kommission."

(4) Link zur Kundmachung:
http://bmgf.cms.apa.at/cms/site/attachments/0/1/7/CH0061/CMS1141655133596/1.pdf

5.2.5 Maul- und Klauenseuche — Veterinarbehordliche

Verbringungsbeschrankungen

(1) Das Bundesministerium fiir soziale Sicherheit und Generationen hat mit der
Kundmachung vom 21. Juli 2003, GZ. 30.517/37-1V/12/03, kundgemacht in den "Amtlichen
Veterinarnachrichten" vom 24. Juli 2003, Nr. 6a/2003, bestimmte Auflagen betreffend der

Verbringung von Zucht-, Mast-, und Schlachtschafen und -ziegen angeordnet.

(2) Die innergemeinschaftliche Verbringung lebender Tiere, die fiir Maul- und Klauenseuche

empfanglich sind, ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulassig.

(3) Die Kundmachung des Bundesministeriums fiir soziale Sicherheit und Generationen vom
21. Juli 2003, GZ. 30.517/37-1V/12/03, lautet:

Die Europdische Gemeinschaft hat, gestiitzt auf Art. 10 der Richtlinie 90/425/EWG des
Rates vom 26. Juni 1990, zuletzt gedndert durch die Richtlinie 2002/33/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates, folgende Entscheidung erlassen:

L—_'ptsche/'a’ung 2003/483/EG der Kommission vom 30, Juni 2003 mit
Ubergangsvorschriften fiir die Kontrolle der Verbringung von Tieren der fir Maul- und
Klauenseuche empfanglichen Arten.

Gemal § 2c und § 5 Abs. 1 des Tierseuchengesetzes (TSG), RGBI. Nr. 177/1909,
zuletzt gedgndert durch BGBI. I Nr. 96/2002, sowie gemal3 der obgenannten
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Vorschriften, gestiitzt auf den Vertrag zur Grindung der Europaischen Gemeinschaft
(EG-V), wird daher verfiigt:

Artikel I

Zucht-/Mast-/Schiachtschafe und -ziegen dirfen nur unter den in Artikel 3, 4, 5 und 6
der Entscheidung 2003/483/EG der Kommission genannten Bedingungen und
Bescheinigungsanforderungen innergemeinschaftlich verbracht werden.

Artikel IT

Die innergemeinschaftliche Verbringung von fir Maul- und Klauenseuche
empfanglichen Tieren durch Aufenthaltsorte darf nur unter den Bedingungen der
Artikel 7, 8 und 9 der Entscheidung 2003/483/EG der Kommission erfolgen. Fur die
Erteilung von Genehmigungen nach Artikel 7 Abs. 3 Entscheidung 2003/483/EG der
Kommission sowie die Ausstellung von Bescheinigungen und Meldungen nach Artikel 8
Entscheidung 2003/483/FG der Kommission ist hiebei in Osterreich die
Bezirksverwaltungsbehdrde des Versandortes zustandig.

Artikel IIT

Zuwiderhandlungen gegen diese Kundmachung werden gemdal3 den Bestimmungen des
§ 64 Tierseuchengesetzes RGBL. Nr. 177/1909, zuletzt gedndert durch BGBI. I Nr.
96/2002, geahndet.

Artikel IV

Diese Verftigung tritt mit ihrer Verdffentlichung in den "Amtiichen
Veterindrnachrichten” in Kraft und gilt bis 30. Juni 2004. Gleichzeitig tritt die
Kundmachung des Bundesministers fiir soziale Sicherheit und Generationen vom 9. Juli
2001, GZ 30.517/87-IX/10/01, veroffentlicht in den "Amtlichen Veterindrnachrichten”
vom 10. Juli 2001, Nr. 5b/2001, aulBer Kraft.

5.2.6 Schweinepest — Sperrkundmachung gegeniiber Sardinien

(1) GemaB der Kundmachung des Bundesministeriums flir Gesundheit und Frauen vom 26.
Janner 2007, GZ. 74100/0009-1V/5/2007, ist das innergemeinschaftliche Verbringen von
lebenden Schweinen sowie Schweinesamen, Eizellen und Embryonen von Schweinen aus

Sardinien nach und durch Osterreich verboten.

(2) Die innergemeinschaftliche Verbringung von Schweinefleisch sowie Erzeugnissen nach
Osterreich ist nur zuldssig, wenn die Sendung von einer Gesundheitsbescheinigung, in der
die spezifischen Gesundheitsanforderungen gemaB Anhang III bzw. IV der Entscheidung
2005/363/EG angegeben sind, begleitet wird.

(3) Link zur Kundmachung:
http://bmgf.cms.apa.at/cms/site/attachments/2/3/4/CH0061/CMS1170177813881/1.pdf

5.2.7 Schweinepest — Sperrkundmachung gegeniiber bestimmten

Mitgliedstaaten

(1) GemaB der Kundmachung des Bundesministeriums flir Gesundheit und Frauen vom 28.
Februar 2007, GZ. 74.100/0025-1V/5/2007, kundgemacht in den "Amtlichen
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Veterindrnachrichten" vom 5. Marz 2007, Nr. 1a/2007, ist das innergemeinschaftliche
Verbringen von lebenden Schweinen sowie Schweinesamen, Eizellen und Embryonen von
Schweinen aus bestimmten Gebieten Frankreichs, Deutschlands, der Slowakei und Bulgarien

nach und durch Osterreich verboten.

(2) Lebende Schweine sowie Schweinesamen, Eizellen und Embryonen von Schweinen aus
Frankreich, Deutschland und der Slowakei dirfen nur unter bestimmten Voraussetzungen
nach oder durch Osterreich verbracht werden. Die Gesundheitsbescheinigungen, die
Sendungen von lebenden Schweinen, Schweinesamen sowie Eizellen und Embryonen von

Schweinen beigefligt sind, miissen folgenden zusatzlichen Vermerk aufweisen:

"Tiere bzw. Schweinesperma oder Embryonen/Eizellen gemaB der Entscheidung
2003/526/EG der Kommission vom 18. Juli 2003 mit MaBnahmen zum Schutz gegen die
klassische Schweinepest in bestimmten Mitgliedstaaten."

(3) Link zur Kundmachung:
http://bmgf.cms.apa.at/cms/site/attachments/7/9/0/CH0061/CMS1172834093748/2.pdf

5.2.8 Innergemeinschaftliches Verbringen lebender Schweine

(1) Die Veterinarverwaltung des Bundesministeriums flir soziale Sicherheiten und
Generationen hat mit Kundmachung vom 21. August 2003, GZ. 30.517/48-1V/12/03,
kundgemacht in den "Amtlichen Veterinarnachrichten" vom 17. September 2003, Nr. 8/2003,
MaBnahmen zum Schutz gegen die Aujeszky “sche Krankheit und Vorschriften fiir die

innergemeinschaftliche Verbringung von lebenden Schweinen erlassen.

(2) Die innergemeinschaftliche Verbringung lebender Zucht-, Nutz- und Schlachtschweine
nach Osterreich ist nur zuldssig, wenn der amtliche Tierarzt in der Gesundheitsbescheinigung
gemaB Richtlinie 64/432/EWG des Rates die Konformitat der betreffenden Schweinesendung
mit den Vorschriften der Entscheidung 2001/618/EG hinsichtlich der Aujeszky-Krankheit
bestatigt.

(3) Die Kundmachung des Bundesministeriums fiir soziale Sicherheit und Generationen vom
21. August 2003, GZ. 30.517/48-1V/12/03, lautet:
Auf Grund des Tierseuchengesetzes, RGBI.Nr. 177/1909 zuletzt gegndert durch BGBI. I

Nr. 96/2002 sowie § 47 Abs. 3 der Veterindrbehdrdlichen Einfuhr- und
Binnenmarktverordnung 2001(EBVO 2001), BGBI. IT Nr. 355/2001, wird kundgemacht:

Artikel I

Die Kommission der Europaischen Gemeinschaft hat, gestitzt auf Art. 8, 9 und 10 der
Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964, zuletzt gedndert durch die
Verordnung (EG) 1221/2002 der Kommission, folgende Entscheidungen eriassen.
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a) Entscheidung 2001/618/EG der Kommission vom 23. Juli 2001 zur Festlegung
zusatzlicher Garantien fir den innergemeinschaftlichen Handel mit Schweinen
hinsichtlich der Aujeszky-Krankheit und der Kriterien fir die Informationsibermittlung
sowie zur Aufhebung der Entscheidungen 93/24/EWG und 93/244/EWG;

b) Entscheidung 2001/746/FG der Kommission vom 17. Oktober 2001 zur Anderung
der unter Punkt a) genannten Entscheidung,

cj} Entscheidung 2001/905/EG der Kommission vom 18. Dezember 2001 zur weiteren
Anderung der unter Punkt a) genannten Entscheidung;

d) Entscheidung 2002/270/EG der Kommission vom 9. April 2002 zur weiteren
Anderung der unter Punkt a) genannten Entscheidung.

e) Entscheidung 2003/575/EG der Kommission vom 1. August 2003 zur Anderung der
unter Punkt a) genannten Entscheidung.

Artikel IT
GemaB den in Artikel I genannten Vorschriften wird verfigt:

1. Die Versendung von Zucht- und Nutzschweinen nach Osterreich aus Mitgliedstaaten
oder Regionen von Mitgliedstaaten, die nicht in Anhang I der Entscheidung
2001/618/EG, zuletzt gedndert durch die Entscheidung 2003/575/EG, als frei von der
Aujeszky-Krankheit (AD), aufgelistet sind, st nur gestattet, wenn die in Artikel 1 der
Entscheidung 2001/618/EG genannten Anforderungen erfiillt sind.

2. Die Versendung von Schlachtschweinen nach Osterreich aus Mitgliedstaaten oder
Regionen von Mitgliedstaaten, die nicht in Anhang I der Entscheidung 2001/618/EG,
zuletzt gedgndert durch die Entscheidung 2003/575/EG, als frei von der Aujeszky-
Krankheit (AD), aufgelistet sind, ist nur gestattet, wenn die in Artikel 2 der
Entscheidung 2001/618/EG genannten Anforderungen erfiillt sind.

3. Abschnitt C der Gesundheitsbescheinigung gemal3 Richtlinie 64/432/EWG des Rates,
die Schweinesendungen, die fir die in Anhang I oder II der Entscheidung
2001/618/EG, zuletzt gedndert durch die Entscheidung 2003/575/EG, aufgelisteten
Mitgliedstaaten oder Regionen bestimmt sind, beiliegen muss, hat Artikel 7 der
Entscheidung 2001/618/EG zu entsprechen.

Artikel IIT

Die Anhénge I und II der Entscheidung 2001/618/EG, zuletzt gedndert durch die
Entscheidung 2003/575/EG, haben folgende Fassung:

"Anhang I

AD-freie Mitgliedstaaten bzw. Regionen, in denen auch die Impfung verboten ist
Dénemark: alle Regionen

Deutschland: die Bundesiander

Frankreich: die Départements Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes,
Ardéche, Ardennes, Ariege, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhone,
Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corréze, Cote d'Or, Creuse,
Deux-Sevres, Dordogne, Doubs, Dréme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers,
Gironde, Hautes-Alpes Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne,
Haute-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Sadne, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre,
Indre-et-Loire, Isére, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot
Lot-et-Garonne, Lozere, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Nievre, Oise, Orne, Paris, Pyrénées-Atiantiques, Pyrénées-Orientales,
Puy-de-Déme, Réunion, Rhone, Sarthe, Sabne-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-
Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-
de-Marne, Val-d “Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines
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Luxemburg. gesamtes Hoheitsgebiet

Osterreich: alle Bundeslénder

Finnland: alle Regionen

Schweden: alle Regionen

Vereinigtes Kénigreich: alle Regionen in England, Schottland und Wales. "

"Anhang IT

Mitgliedstaaten bzw. Regionen, in denen genehmigte AD-Bekampfungsprogramme
durchgefihrt werden:

Belgien: gesamtes Hoheitsgebiet

Frankreich: Départements Ain, Cotes-d ‘Armor, Finistére, Ille-et-Vilaine, Morbihan,
Nord, Pas-de-Calais

Italien: Provinz Bozen

Niederlande: gesamtes Hoheitsgebiet. "

Artikel IV

Zuwiderhandlungen gegen diese Kundmachung werden gemdal3 den Bestimmungen des
§ 64 TSG geahndet.

Artikel V

Diese Verfiigung tritt mit ihrer Verdffentlichung in den "Amtlichen
Veterindrnachrichten" in Kraft, Gleichzeitig tritt die Kundmachung des Bundesministers
fiir soziale Sicherheit und Generationen vom 11, Juli 2002, GZ 30.517/26-VIl/12/02,
verdftentlicht in den "Amtlichen Veterindrnachrichten" Nr. 5a/2002 vom 15. Juli 2002,
auBer Kraft.

5.2.9 Vesikuldare Schweinekrankheit — SchutzmaBnahmen gegeniiber

Italien

(1) Das Bundesministerium fiir Gesundheit und Frauen hat mit Kundmachung vom 26.
Janner 2007, GZ. 74.100/0005-1V/5/2007, kundgemacht in den "Amtlichen
Veterinarnachrichten" vom 30. Janner 2007, Nr. 12a/2006, SchutzmaBnahmen gegen die
vesikuldare Schweinekrankheit (VSK) in Italien erlassen. Demnach ist das
innergemeinschaftliche Verbringen von lebenden Schweinen aus bestimmten Italiens
verboten. Sendungen aus anerkannt VSK-freien Regionen Italiens miissen von

Gesundheitsbescheinigungen begleitet werden, die folgenden Vermerk aufweisen:

"Tiere im Sinne der Entscheidung 2005/779/EG der Kommission mit MaBnahmen zu Schutz
gegen die vesikuldare Schweinekrankheit in Italien."

(2) Link zur Kundmachung:
http://bmgf.cms.apa.at/cms/site/attachments/2/3/4/CH0061/CMS1170177813881/2.pdf

5.2.10. Schweinepest — SchutzmaBnahmen gegeniiber Rumanien

(1) Das Bundesministerium flir Gesundheit und Frauen hat mit Kundmachung vom
14.Dezember 2006, GZ. 74100/0185-1V/5/2006, kundgemacht in den "Amtlichen

Veterinarnachrichten" vom 18. Dezember 2006, Nr. 11/2006, SchutzmaBnahmen in Bezug
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auf die klassische Schweinepest in Rumanien erlassen. Demnach ist das
innergemeinschaftliche Verbringen von lebenden Schweinen, Schweinesamen, -eizellen und -
embryonen, sowie frischem Schweinefleisch, Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnissen,
die aus Schweinefleisch bestehen oder dieses enthalten, aus Rumanien nach und durch

Osterreich ist verboten.

Sendungen von Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnissen, die aus Schweinefleisch
bestehen oder dieses enthalten, sofern diese gemaB Artikel 5 der Entscheidung der
Kommission 2006/779/EG behandelt worden sind und von der entsprechenden
Genusstauglichkeitsbescheinigung fiir den innergemeinschaftlichen Handel gemaB Artikel 1
der Verordnung (EG) Nr. 599/2004 der Kommission begleitet werden, deren Teil 2

folgendermaBen ausgefiillt ist:
~Erzeugnis gemaB der Entscheidung 2006/779/EG der Kommission vom 14. November 2006

mit UbergangsmaBnahmen fiir Tiergesundheitskontrollen in Bezug auf die klassische

Schweinepest in Rumanien."

(2) Link zur Kundmachung:
http://bmgf.cms.apa.at/cms/site/attachments/2/3/4/CH0061/CMS1170177813881/2.pdf

5.3. Innergemeinschaftliches Verbringen von Heimtieren

(1) Bei der innergemeinschaftlichen Verbringung (EU- und EWR-Raum) von Hunden,
Katzen und Frettchen im Reiseverkehr muss ein Heimtierausweis (Abschnitt 1.2.14.,

Formular siehe Anlage 3 Muster 3) mitgefuihrt werden.

(2) Bis zumindest Juli 2009 durfen Hunde, Katzen und Frettchen in das Hoheitsgebiet
Irlands, Maltas, Schwedens und des Vereinigten Konigreichs nur eingefiihrt werden,

wenn folgende zusatzliche Anforderungen erflillt sind:

a) es muss im Ausweis (oder in den bisherigen Zeugnissen gemaB den
Ubergangsbestimmungen, erhéltlich bei den dsterreichischen Amtstierérzten) bestatigt
werden, dass in einem zugelassenen Labor bei einer Probe eine Titrierung
neutralisierender Tollwut-Antikérper von mindestens 0,5 IE/ml vorgenommen wurde;
diese Titrierung von Antikdrpern braucht nicht erneut vorgenommen zu werden, wenn
das Tier nach dieser Titrierung in den vom Herstellerlabor vorgeschriebenen
Zeitabstanden regelmaBig wieder geimpft wurde;

b) eine Bestdtigung im Heimtierausweis (oder in dem bisher verwendeten Formular gemaR
den Ubergangsbestimmungen, erhéltlich bei den 6sterreichischen Amtstierarzten), dass

das Tier vor dem Verbringen (Vereinigtes Kénigreich 24 bis 48 Stunden vorher,
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Schweden innerhalb von 10 Tagen vorher) mit einem zugelassenen Akarizid gegen
Zecken (Vereinigtes Konigreich und Irland) und mit einer auf Basis von ,Praziquantel®
hergestellten Arzneispezialitdt gegen Echinococcus multilocularis (Vereinigtes Konigreich,

Irland und Schweden) behandelt wurde.

(3) Fir die Einreise nach Norwegen und Finnland ist eine Bandwurmbehandlung

erforderlich.

(4) Fur andere Heimtiere (siehe Abschnitt 1.2.6.) als Hunde, Katzen und Frettchen bestehen
derzeit bei der der innergemeinschaftlichen Verbringung im Reiseverkehr keine
Beschrankungen.

6. Strafbestimmungen; Beschlagnahme lebender Tiere;

Verwertung

6.1. Strafbestimmungen

(1) Ein VerstoB gegen die in dieser Arbeitsrichtlinie behandelten Bestimmungen des
Tierseuchengesetzes ist gemaB § 64 leg.cit. als Verwaltungsiibertretung strafbar. Der

Versuch eines VerstoBes gegen das Tierseuchengesetz ist allerdings nicht strafbar.

(2) Wenn Zollorgane in Austibung ihres Dienstes, sei es im Zuge einer Abfertigung oder auch
in anderen Fallen solche VerstdBe feststellen, haben sie die Gegenstande bei Gefahr im
Verzug gemaB § 29 ZolIR-DG zur Verhinderung einer unzuldssigen Verfligung zu
beschlagnahmen. Dabei ist auch auf die veterindrpolizeilichen Belange zu achten. Der
VerstoB3 sowie die erfolgte Beschlagnahme ist der 6rtlich zustédndigen
Bezirksverwaltungsbehdrde ungesaumt anzuzeigen; die beschlagnahmten Waren sind dieser
Behorde nach Mdglichkeit auszufolgen. Im Falle von Nichtgemeinschaftswaren ist schriftlich
darauf hinzuweisen, dass die Waren gemaB Art. 867a ZK-DVO als in ein Zolllager Uibergefiihrt
gelten und daher vor einer allfélligen Freigabe oder vor einer Vernichtung oder Verwertung
neuerlich dem Zollamt zu gestellen sind. Der Fall ist in Evidenz zu halten. Kénnen die
Gegenstande wegen fehlender Zugriffsmdglichkeit nicht beschlagnahmt werden, ist lediglich

Anzeige an die zustandige Bezirksverwaltungsbehdrde zu erstatten.

(3) Ohne Riicksicht auf MaBnahmen anderer Behorde ist erforderlichenfalls ein

Finanzstrafverfahren einzuleiten.
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6.2. Beschlagnahme von lebenden Tieren

Werden lebende Tiere beschlagnahmt, so ist beim Grenzzollamt mit dem Grenztierarzt
Kontakt wegen der Verwahrung zu pflegen; andere Zollamter haben zunachst durch
Einsichtnahme in die veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigung oder in eine bei der
Sendung befindliche veterinarbehérdliche Einfuhrbewilligung zu priifen, ob darin
Anordnungen betreffend den Bestimmungsort enthalten sind; ist dies der Fall, so darf eine
Verwahrung an einem anderen als dem zugelassenen Bestimmungsort nur angeordnet
werden, wenn der Grenztierarzt oder die Veterindrverwaltung im Bundesministerium fur
Gesundheit, Familie und Jugend dem vorgesehenen Verwahrungsort zustimmt. Ansonsten
haben andere Zolléamter als Grenzzollamter umgehend die Veterindrverwaltung im
Bundesministerium fir Gesundheit, Familie und Jugend Uber die Beschlagnahme
fernmiindlich zu verstandigen (Tel. Nr. 01/711 00). Notwendige, mdglichst kurzdauernde
SofortmaBnahmen der Zollamter zur Verwahrung beschlagnahmter Tiere sind jedenfalls zu
treffen und haben moglichst auf veterinarpolizeiliche Belange (Absonderung von Menschen
und von Tieren) Ricksicht zu nehmen. Einer Anordnung der Veterindarverwaltung auf Ausfuhr
oder Tétung der Tiere wegen Unmdglichkeit einer zweckdienlichen Verwertung steht zoll-

wie finanzstrafrechtlich nichts entgegen.
6.3. Verwertung von beschlagnahmten Waren

(1) Sollen Waren, die Gegenstand dieser Findok sind, einer Verwertung zugefiihrt werden, ist

auch auf die veterindrpolizeilichen Belange zu achten.

(2) Veterinarbehordlich kontrollpflichtige Waren (vgl. Abschnitt 1) dirfen nur verwertet
werden, wenn sie vom Grenztierarzt freigegeben (vgl. Abschnitt 3) worden sind; dies gilt
auch fiir solche Waren, die nach Abschnitt 4 von der Kontrollpflicht ausgenommen sind. Eine
nachtragliche Freigabe durch den Grenztierarzt ist aber — insbesondere wenn fiir eine
Sendung kein Veterindrzeugnis vorliegt — nur unter bestimmten Voraussetzungen maoglich.
Zur Vermeidung unnétiger Kosten ist daher vor einer Vorlage der Sendung beim
Grenztierarzt mit diesem bzw. mit der Veterinarverwaltung im Bundesministerium flr
Gesundheit, Familie und Jugend (Tel. Nr. 01/711 00) formlos Kontakt aufzunehmen, um

festzustellen, ob eine nachtragliche Freigabe liberhaupt in Frage kommen kann.

(3) So weit eine Verwertung verfallener Waren (auch eine vorzeitige Verwertung) wegen
entsprechender veterinarrechtlicher Vorschriften unzuldssig ist, sind die Waren unschédlich
zu vernichten (Ubergabe an eine Tierkérperverwertung). Die der Verwertung

entgegenstehenden veterinarrechtlichen Vorschriften sind mdglichst unter Beifligung
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diesbeziiglicher Verfiigungen oder Entscheidungen der Veterinarbehérde zwecks

Rechtfertigung der Vernichtung aktenkundig zu machen.
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Anlage 1

Grenztierarztlich kontrollpflichtige Waren

Der grenztierarztlichen Kontrolle (Abschnitt 2) unterliegen die nachstehend angefiihrten

Waren:
KN-Code Warenbezeichnung
Kapitel 1 Lebende Tiere
Kapitel 2 Fleisch und genieBbare Schlachtnebenerzeugnisse
Kapitel 3 Fische und Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere
Kapitel 4 Milch und Milcherzeugnisse; Vogeleier; natiirlicher Honig; genieBbare
Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen
0502 10 00 Borsten von Hausschweinen oder Wildschweinen und Abfalle dieser
Borsten
ex 0502 90 00 Dachshaare und andere Tierhaare, unbearbeitet
0504 00 00 Darme, Blasen und Magen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder
zerteilt, frisch, gekihlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder
gerauchert
0505 Vogelbadlge und andere Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen,
Federn und Teile von Federn (auch beschnitten), Daunen, roh oder nur
gereinigt, desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelt; Mehl und
Abfalle von Federn oder Federteilen
0506 Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber
nicht zugeschnitten), mit Sdure behandelt oder entleimt; Mehl und
Abfalle davon
0507 Elfenbein, Schildpatt, Fischbein (einschlieBlich Bartenfransen), Horner,
Geweihe, Hufe, Klauen, Krallen und Schnabel, roh oder einfach
bearbeitet, aber nicht zugeschnitten; Mehl und Abfalle davon
ex 0508 00 Waren dieser Position, zum Verzehr oder zur Verfiitterung bestimmt
ex 0510 00 00 Galle, auch getrocknet; Driisen und andere Organe zu
organotherapeutischen Zwecken
0511 Waren tierischen Ursprungs, anderweit weder genannt noch inbegriffen;
nichtlebende Tiere des Kapitels 1 oder 3, ungenieBbar; Rosshaar und
Rosshaarabfalle, unbearbeitet
ex 1213 00 00 Stroh und Spreu von Getreide, roh, auch gehackselt, gemahlen,
gepresst, ausgenommen in Form von Pellets
ex 121490 99 Heu
1501 00 Schweinefett (einschlieBlich Schweineschmalz) und Gefliigelfett,
ausgenommen solches der Position 0209 oder 1503
1502 00 Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, ausgenommen solches der

Position 1503
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KN-Code Warenbezeichnung
1503 00 Schmalzstearin, Schmalzél, Oleostearin, Oleomargarin und Talgdl, weder
emulgiert, vermischt noch anders verarbeitet
1504 00 Fette und Ole sowie deren Fraktionen, von Fischen oder
Meeressaugetieren, auch raffiniert, jedoch nicht chemisch modifiziert
1505 Wollfett und daraus stammende Fettstoffe, einschlieBlich Lanolin
1506 00 00 Andere tierische Fette und Ole sowie deren Fraktionen, auch raffiniert,
jedoch nicht chemisch modifiziert
1516 10 tierische Fette und Ole sowie deren Fraktionen
ex 1517 90 Waren dieser Unterposition, die tierische Fette und Ole enthalten
ex 1518 00 Waren dieser Position, die tierische Fette und Ole enthalten
ex 15219091 Bienenwachs, roh
ex 1522 00 Waren dieser Position, die tierische Fette und Ole enthalten
Kapitel 16 Zubereitungen von Fleisch, Fischen oder von Krebstieren, Weichtieren
und anderen wirbellosen Wassertieren
1702 11 00 Lactose und Lactosesirup
und
1702 19 00
ex 1901 Waren dieser Position, mit einem Anteil an Fleisch oder anderen
genieBbaren Schlachtnebenerzeugnissen von mehr als 1 % und/oder
mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von
mehr als 20 %, z. B. Milchpudding, Topfencreme, Milchdesserts
ex 1902 Waren dieser Position, mit einem Anteil an Fleisch oder anderen
genieBbaren Schlachtnebenerzeugnissen von mehr als 1 % und/oder
mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von
mehr als 20 %
ex 1905 90 Waren dieser Unterposition, mit einem Anteil an Fleisch oder anderen
genieBbaren Schlachtnebenerzeugnissen von mehr als 1 % und/oder
mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von
mehr als 20 %
ex 2004 Waren dieser Position, mit einem Anteil an Fleisch oder anderen
genieBbaren Schlachtnebenerzeugnissen von mehr als 1 % und/oder
mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von
mehr als 20 %
ex 2005 Waren dieser Position mit einem Anteil an Fleisch oder anderen
genieBbaren Schlachtnebenerzeugnissen von mehr als 1 % und/oder
mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von
mehr als 20 %
ex 2103 Waren dieser Position, mit einem Anteil an Fleisch oder anderen

genieBbaren Schlachtnebenerzeugnissen von mehr als 1 % und/oder
mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von
mehr als 20 %
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KN-Code Warenbezeichnung
ex 2104 Waren dieser Position, mit einem Anteil an Fleisch oder anderen
genieBbaren Schlachtnebenerzeugnissen von mehr als 1 % und/oder
mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von
mehr als 20 %
ex 21050091 Speiseeis, auch kakaohaltig, mit einem Gehalt an Milchfett von 3 GHT
oder mehr, jedoch weniger als 7 GHT und/oder mit einem Gehalt an
Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von mehr als 20 %
ex 2105 00 99 Speiseeis, auch kakaohaltig, mit einem Gehalt an Milchfett von 7 GHT
oder mehr und/oder mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen
0401 bis 0404 von mehr als 20 %
ex 2106 90 98 Waren dieser Unterposition, mit einem Anteil an Fleisch oder anderen
genieBbaren Schlachtnebenerzeugnissen von mehr als 1 % und/oder
mit einem Gehalt an Milchprodukten der Positionen 0401 bis 0404 von
mehr als 20 %
ex 2202 90 Waren dieser Unterposition, mit einem Gehalt an Milchprodukten der
Positionen 0401 bis 0404 von mehr als 20 % (z. B. Trinkkakao,
Trinkmolke)
2301 Mehl und Pellets von Fleisch, von Schlachtnebenerzeugnisssen, von
Fischen oder von Krebstieren, von Weichtieren oder anderen wirbellosen
Wassertieren, ungenieBbar; Grieben/Grammeln
ex 2309 Zubereitungen von der zur Fltterung verwendeten Art, die tierische
Rohstoffe oder Fleisch von Tieren enthalten
ex 2942 Waren dieser Position, die tierische Rohstoffe enthalten
ex 3001 90 20 Drisen und andere Organe, getrocknet, auch als Pulver, von Tieren
30019091 Heparin und seine Salze
3001 90 98 Waren dieser Unterposition
ex 3002 10 10 Antisera, von Tieren
ex 3002 1091 Hamoglobin, Blutglobuline und Serumglobuline, von Tieren
3002 10 99 Waren dieser Unterposition
3002 90 30 tierisches Blut, zu therapeutischen, prophylaktischen oder
diagnostischen Zwecken zubereitet
ex 3002 90 50 Kulturen von Mikroorganismen, die tierische Rohstoffe (z. B. tierisches
Blut) enthalten, sowie Erreger (Antigene) von Tierkrankheiten und Teile
solcher Erreger
ex 3002 90 90 Waren dieser Unterposition, die tierische Rohstoffe (z. B. tierisches Blut
enthalten, sowie Erreger (Antigene) von Tierkrankheiten und Teile
solcher Erreger
ex 3101 00 00 Waren dieser Position, die tierische Rohstoffe enthalten
ex 3105 1000 Waren dieser Unterposition, die tierische Rohstoffe enthalten
ex 3501 Casein, Caseinate und andere Caseinderivate
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KN-Code Warenbezeichnung
3502 Albumine (einschlieBlich Konzentrate aus zwei oder mehr
Molkenproteinen, die mehr als 80 GHT Molkenproteine, bezogen auf die
Trockenmasse, enthalten), Albuminate und andere Albuminderivate
3503 00 10 Gelatine und ihre Derivate
3504 00 00 Peptone und ihre Derivate; andere EiweiBstoffe und ihre Derivate,
anderweit weder genannt noch inbegriffen; Hautpulver, auch chromiert
ex 3821 00 00 Zubereitete Nahrsubstrate zum Ziichten von Mikroorganismen, sofern
sie tierische Rohstoffe enthalten
ex 3822 00 00 Waren dieser Position, sofern sie tierische Rohstoffe enthalten
ex 4101 Rohe Haute und Felle von Rindern und Kalbern oder Pferden und
anderen Einhufern, ausgenommen gepikelt oder gekalkt
ex 4102 Rohe Haute und Felle von Schafen und Lémmern, ausgenommen
gepikelt (Unterposition 4102 21 00) oder gekalkt
ex 410390 10 Rohe Haute und Felle von Ziegen oder Zickeln, ausgenommen gepikelt
oder gekalkt
ex 4103 30 00 Rohe Haute und Felle von Schweinen, ausgenommen gepikelt oder
gekalkt
ex 4103 90 00 Rohe Haute und Felle von Végeln, Fischen, Einhufern und Klauentieren,
ausgenommen gepikelt oder gekalkt
ex 4205 00 Kauartikel fiir Tiere aus Leder oder rekonstituiertem Leder
(einschlieBlich aus Rohhautleder)
4301 30 00 Rohe Pelzfelle (einschlieBlich Kopf, Schwanz, Klauen und andere zu
Kirschnerzwecken verwendbare Teile), von Astrachan-, Karakul-,
Persianer-, Breitschwanz- oder ahnlichen Ldmmern, von indischen,
chinesischen, mongolischen oder tibetanischen Lammern, ganz, auch
ohne Kopf, Schwanz oder Klauen
ex 4301 90 00 Kdpfe, Schwanze, Klauen und andere zu Kirschnerzwecken
verwendbare Teile, von Einhufern und Klauentieren
ex 5101 Wolle, weder gekrempelt noch gekammt, nicht carbonisiert,
ausgenommen solche, die einer Fabrikswasche unterzogen oder beim
Gerben gewonnen wurden
ex 5102 Feine oder grobe Tierhaare, weder gekrempelt noch gekammt,
ausgenommen solche, die einer Fabrikswasche unterzogen oder beim
Gerben gewonnen wurden
ex 5103 Waren dieser Position, nicht carbonisiert, ausgenommen solche, die
einer Fabrikswasche unterzogen oder beim Gerben gewonnen wurden
ex 5105 Wolle, feine oder grobe Tierhaare, gekrempelt oder gekdmmt
(einschlieBlich gekammte Wolle in loser Form), ausgenommen solche,
die einer Fabrikswdsche unterzogen oder beim Gerben gewonnen
wurden
ex 9508 00 00 Zirkusse, Tierschauen und Wanderbiihnen, mit lebenden Tieren der
Kapitel 1 und 3
ex 9601 90 90 Jagdtrophaen von Huftieren (Abschnitt 1.2.1.) und V6geln
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KN-Code Warenbezeichnung

ex 970500 00 Waren dieser Position, von Huftieren (Abschnitt 1.2.1.) und Vdgeln
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Anlage 2

Liste der veterinarbehordlichen Grenziibertrittstellen

1. Im Bereich des Zollamtes Eisenstadt Flughafen Wien:

post@flughafen.wien.
vetgreko.austria.gv.at

Ubertrittstelle Telefon / Telefax / Abfertigungs Kategorie
E-Mail zeiten
SCHWECHAT- 01/7007-33484 taglich "andere Tiere" 1), umhiillte Erzeugnisse,
FLUGHAFEN 01/7007-33409 7.00-23.00 die nicht zum menschlichen Verzehr

bestimmt sind, umhdillte Erzeugnisse, die
nur zum menschlichen Verzehr bestimmt
sind

2. Im Bereich des Zollamtes Linz Wels:

post@flughafen.linz.
vetgreko.austria.gv.at

Ubertrittstelle Telefon / Telefax / Abfertigungs Kategorie
E-Mail zeiten
LINZ- 07221/6003471 Mo bis Fr: "andere Tiere", Hauspferde, Wildpferde,
FLUGHAFEN 07221/6003472 8.00-19.00 registrierte Equiden, umhiillte

Erzeugnisse, die nicht zum menschlichen
Verzehr bestimmt sind, umhdiillte
Erzeugnisse, die nur zum menschlichen
Verzehr bestimmt sind

3. Im Bereich d

es Zollamtes Feldkirch Wolfurt:

vetgreko.austria.gv.at

So 14.00-21.00
Ft. 14.00-21.00

Ubertrittstelle Telefon / Telefax / Abfertigungs Kategorie
E-Mail zeiten
TISIS 05522/70596 Mo bis registrierte Equiden, Erzeugnisse, die
05522/76926 Sa 6.00-22.00 nicht zum menschlichen Verzehr
post@tisis. So 10.00-20.00 bestimmt sind, ohne
vetgreko.austria.gv.at Niedertemperaturanforderungen, sowie
umhiillte Erzeugnisse, die nur zum
menschlichen Verzehr bestimmt sind
BUCHS/ Kontaktadresse: Mo bis Erzeugnisse, die nicht zum menschlichen
BAHNHOF Grenztierarzt Tisis Sa 6.00-22.00 Verzehr bestimmt sind, sowie alle
So 10.00-20.00 umhiillten Erzeugnisse, die zum
nach menschlichen Verzehr bestimmt sind,
Voranme|dung 2) alle diese ohne
Temperaturanforderungen
HOCHST 05578/7440441 Mo bis alle lebenden Tiere; Erzeugnisse, die nur
05578/7440414 Fr 6.30-21.00 zum menschlichen Verzehr bestimmt
post@hoechst. Sa 6.30-13.00 sind, sowie alle Erzeugnisse, die nicht

zum menschlichen Verzehr bestimmt
sind, alle diese ohne
Temperaturanforderungen

1y Als andere Tiere gelten: alle lebenden Tiere auBer Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Hauspferden,
Wildpferden und registrierten Equiden.
%) Die Abfertigung erfolgt nach Voranmeldung innerhalb der angegebenen Abfertigungszeiten; es ist kein
Grenztierarzt durchgehend anwesend.
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Anlage 3
Veterinarrechtliche Abfertigungsbescheinigungen

Muster 1 — Gemeinsames Veterinardokument fiir die Einfuhr
(GVDE) fiir Erzeugnisse
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Erlauterungen fiir das Ausfiillen des Gemeinsamen Veterindardokuments fiir die
Einfuhr von Erzeugnissen

Teil 1
Dieser Teil ist vom Antragsteller oder vom Beteiligten geman Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe e) der Richtlinie 97/78/EG des Rates auszufiillen. Die Erlauterungen

beziehen sich auf die mit der jeweiligen Nummer bezeichneten Felder.

Allgemeines:
Die Bescheinigung ist in GroBbuchstaben auszuftillen. Wenn in ein Feld nichts einzutragen ist

oder die Angabe entfallt, so ist das gesamte nummerierte Feld deutlich durchzustreichen.

Bei zutreffenden Angaben ist das entsprechende Kastchen L1 anzukreuzen.

Diese Bescheinigung ist fiir alle an einer Grenzkontrollstelle gestellten Sendungen
auszufillen, unabhangig davon, ob sie die EU-Anforderungen erfiillen und fiir den
zollrechtlich freien Verkehr bestimmt sind, ob sie liberwacht weiterbeférdert werden oder ob
sie nicht die EU-Anforderungen erflillen und flir Umladung, Durchfuhr, Verbringung in
Freizonen, Freilager, Zolllager oder fur Schiffsausriister (Schiffslieferanten) bestimmt sind.
Die Giberwachte Weiterbeférderung bezieht sich auf Sendungen, die unter den Bedingungen
von Artikel 8 der Richtlinie 97/78/EG angenommen worden sind, aber unter
Veterinarkontrolle verbleiben, bis eine besondere Endbestimmung erreicht wurde,
gewodhnlich zur Weiterbehandlung.

ISO-Codes sind die aus zwei Buchstaben bestehenden internationalen Standardcodes fiir

Lander.

Feld 1.

Versender/Ausflihrer: Handelsorganisation angeben, die die Sendung (im Drittland) aufgibt.

Feld 2.

Grenzkontrollstelle. Falls diese Angabe auf dem Formular nicht vorgedruckt ist, bitte
ausfillen. Die GVDE-Bezugsnummer ist die von der die Bescheinigung ausstellenden
Grenzkontrollstelle erteilte einzige Bezugsnummer (die in Feld 25 wiederholt wird). Die
Nummer der ANIMO-Einheit ist die Nummer der Grenzkontrollstelle; sie ist in der im
Amtsblatt verdéffentlichten Liste der zugelassenen Grenzkontrollstellen neben dem Namen der

Grenzkontrollstelle aufgefiihrt.

Feld 3.

Empfanger: Anschrift der in der Drittlandsbescheinigung genannten Person oder

Handelsorganisation angeben. Ist diese Person oder Organisation in der Bescheinigung
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nicht genannt, so kann der in den einschlagigen Handelsdokumenten genannte Empfanger

angegeben werden

Feld 4.

Beteiligter (flir die Sendung verantwortliche Person, auch Spediteur oder Anmelder): Es
handelt sich um die Person gemaB der Begriffsbestimmung von Artikel 2 Absatz 2

Buchstabe e) der Richtlinie 97/78/EG, die fiir die Sendung zustandig ist, wenn sie der
Grenzkontrollstelle gestellt wird, und die den zustédndigen Behdrden im Namen des Einfiihrers

die erforderlichen Erklarungen abgibt: Name und Anschrift angeben.

Feld 5.

Einfuhrer: Der Einflhrer muss sich nicht an der Grenzkontrollstelle befinden: Name und
Anschrift angeben. Sind der Einflhrer und der Spediteur ein und dieselbe Person, so ist
"Siehe Feld 4" anzugeben.

Feld 6.

Ursprungsland: das Land, in dem das Enderzeugnis erzeugt, hergestellt oder

verpackt wurde.

Feld 7.
Versandland: das Land, in dem die Sendung zur endgiiltigen Versendung in die EU
an Bord des Transportmittels verladen wurde.

Feld 8.
Lieferanschrift in der EU angeben. Dies gilt sowohl fiir EU-konforme (Feld 19) als auch fir

nicht EU-konforme (Feld 22) Erzeugnisse.

Feld 9.

Datum der voraussichtlichen Ankunft von Sendungen an der Grenzkontrollstelle eintragen.

Feld 10.

Veterindrbescheinigung/-dokument: Ausstellungsdatum: Das Datum, an dem die
Bescheinigung/das Dokument vom amtlichen Tierarzt oder von der zustandigen Behdrde
unterzeichnet wurde. Nummer: Die individuelle amtliche Nummer der Bescheinigung. Bei
Erzeugnissen aus einem zugelassenen oder eingetragenen Betrieb bzw. Schiff sind Name und
Zulassungs- bzw. Registernummer anzugeben. Bei Embryonen, Eizellen oder

Spermapailletten ist die Kennnummer der zugelassenen Entnahmeeinheit anzugeben.

Feld 11.

Ausfihrliche Angaben zum Transportmittel, mit dem das Erzeugnis eintrifft: Bei Flugzeugen
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Flugnummer und Luftfrachtbriefnummer, bei Schiffen Schiffsname und
Seefrachtbriefnummer, bei StraBentransport Zulassungsnummer ggf. mit Zulassungsnummer

des Anhangers, bei Bahntransport Zug- und Waggonnummer.

Feld 12.

Art der Waren: Anzugeben sind die Tierart, die Behandlung, der die Erzeugnisse unterzogen
wurden, sowie Zahl und Art der Packstlicke, die in der Sendung enthalten sind, z. B.

50 Kisten zu je 25 kg oder die Zahl der Behaltnisse. Zutreffende Transporttemperatur

ankreuzen.

Feld 13.

KN-Code: Anzugeben sind zumindest die ersten vier Stellen des betreffenden
Codes der Kombinierten Nomenklatur, des KN-Codes, der mit der Verordnung
(EWG) Nr. 2658/87 in ihrer letzten Fassung festgelegt worden ist. Diese Codes sind auch
in der Entscheidung 2002/349/EG der aufgeflihrt (und entsprechen den internationalen HS-
Codes). Nur flr Fischereierzeugnisse gilt Folgendes: Gibt es eine Bescheinigung mit einer
Sendung, deren Inhalt mehr als eine Warennummer hat, so kénnen die zusatzlichen

Nummern gegebenenfalls auf dem GVDE angegeben werden.

Feld 14.
Bruttogewicht: Gesamtgewicht in kg. Dieses Gewicht ist definiert als die Masse der
Erzeugnisse einschlieBlich ihrer unmittelbaren UmschlieBungen und aller Verpackungen mit

Ausnahme von Transportcontainern und sonstigen Beférderungsmitteln.

Feld 15.

Nettogewicht: Gewicht des eigentlichen Erzeugnisses ohne Verpackung in kg. Dieses Gewicht
ist definiert als die Masse der Erzeugnisse ohne unmittelbare UmschlieBungen oder
Verpackungen. Fir Erzeugnisse, bei denen eine Gewichtsangabe nicht (blich ist, sind die
entsprechenden Einheiten zu verwenden, z. B. 100 Spermapailletten zu je X ml oder

3 biologische Stamme/Embryonen.

Feld 16.
Ggf. Nummern der Plomben und Behaltnisse angeben.

Feld 17.
Umladung. Dieses Feld ist zu verwenden, wenn eine Sendung nicht an dieser
Grenzkontrollstelle eingeflihrt, sondern zur Einfuhr in die Gemeinschaft/den EWR an einer

zweiten oder weiteren Grenzkontrollstelle oder zur Beférderung in ein Drittland mit einem
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anderen Schiff oder Flugzeug weiterbeftérdert werden soll. Nummer der ANIMO-Einheit —
siehe Feld 2.

Feld 18.
Durchfuhr: Fir Sendungen, die den EU-Anforderungen nicht entsprechen und auf der StraBe,
auf der Schiene oder auf dem Wasserweg durch die EU/ einen EWR-Mitgliedstaat in ein

Drittland versandt werden sollen.

Ausgangsgrenzkontrolistelle: Name der Grenzkontrolistelle, an der die
Erzeugnisse die EU verlassen sollen. Nummer der ANIMO-Einheit: siehe Feld 2.

Feld 19.

Mit den EU-Normen konforme Erzeugnisse: Alle Erzeugnisse, die zur Uberfiihrung in
den zollrechtlich freien Verkehr im Binnenmarkt gestellt werden, einschlieBlich der
Erzeugnisse, die zwar zuldssig sind, jedoch Giberwacht weiterbeférdert werden miissen,
sowie der Erzeugnisse, die nach veterindrrechtlicher Abfertigung zum zollrechtlich freien
Verkehr unter Zollaufsicht gelagert und zu einem spateren Zeitpunkt entweder bei der
Zollstelle, der die Grenzkontrollstelle geografisch zugeordnet ist, oder an einem anderen Ort

verzollt werden konnen.

Mit den EU-Normen nicht konforme Erzeugnisse: Erzeugnisse, die den EU-
Anforderungen nicht entsprechen und flir Freizonen, Freilager, Zolllager, Schiffsausriister
oder Schiffe oder zum Transit in ein Drittland bestimmt sind.

Feld 20.
Wiedereinfuhr bezieht sich auf Sendungen mit Ursprung in der EU, deren
Annahme oder Einfuhr in einem Drittland verweigert wurde und die an ihren

Ursprungsbetrieb in der EU zuriickgehen.

Feld 21.

Binnenmarkt: Dieses Feld bezieht sich auf Sendungen, die flir den Vertrieb im Binnenmarkt
bestimmt sind. Die zutreffende Kategorie ist anzukreuzen. Dies gilt auch flir Sendungen, die
nach veterinarrechtlicher Abfertigung zum zollrechtlich freien Verkehr unter Zollaufsicht
gelagert und zu einem spateren Zeitpunkt entweder bei der Zollstelle, der die
Grenzkontrollstelle geografisch zugeordnet ist, oder an einem anderen Ort verzollt werden

kdénnen werden.

Feld 22.

Dieses Feld ist fiir alle nicht EU-konforme Erzeugnisse auszufiillen, wenn die Sendung unter
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Veterindraufsicht in eine Freizone, ein Freilager oder ein Zolllager oder zu einem

Schiffsausrister verbracht und dort gelagert wird.

Anmerkung:

Die Felder 18 und 22 beziehen sich ausschlieBlich auf Veterinarverfahren.

Feld 23.
Unterschrift. Mit der Unterschrift verpflichtet sich der Unterzeichner auch,

Durchfuhrsendungen zurlickzunehmen, deren Einfuhr von einem Drittland verweigert wird.

Teil 2.
Dieser Teil ist nur vom amtlichen Tierarzt oder dem verantwortlichen Beamten

(gemaB der Entscheidung 93/352/EWG der Kommission) auszufiillen.
Fiir die Felder 38 bis 41 ist eine andere Farbe als schwarz zu verwenden.

Feld 24.
Friiheres GVDE: Wenn zuvor bereits ein GVDE ausgestellt wurde, ist die Seriennummer

dieser Bescheinigung anzugeben.

Feld 25.
Hierbei handelt es sich um die einzige Bezugsnummer der die Bescheinigung ausstellenden
Grenzkontrollstelle; sie entspricht derjenigen in Feld 2.

Feld 26.

Dokumentenpriifung. Fir alle Sendungen auszufiillen.

Feld 27.
"Plombenkontrolle" ankreuzen, wenn Behaltnisse nicht gedffnet werden, sondern lediglich
die Verplombung gemaB Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a) Ziffer i) der Richtlinie 97/78/EG

kontrolliert wird.

Feld 28.

Warenuntersuchungen:

Verringerung der Kontrollhdufigkeit: Hierbei handelt es sich um die Regelung gemaB der
Entscheidung 94/360/EWG der Kommission, d. h. die Sendung wurde nicht flir eine
Warenuntersuchung ausgewahlt, sondern gilt mit Dokumentenpriifung und

Namlichkeitskontrolle als ausreichend gepriift.
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Unter "Sonstiges" fallen: Wiedereinfuhrverfahren, Gberwachte Einfuhren, Umladung,
Durchfuhr oder Verfahren gemaB den Artikeln 12 und 13. Diese Bestimmungen kénnen aus

anderen Feldern abgeleitet werden.

Feld 29.

Ausfihrliche Angaben zu der Kategorie des Stoffs oder Pathogens eintragen, fir den bzw.
das ein Priifungsverfahren eingeleitet wird. Die Angabe "Stichprobenuntersuchung"
bedeutet, dass die Sendung nicht zurtickgehalten wird, bis das Ergebnis einer Probenahme
vorliegt; in diesem Fall ist die zustandige Behdrde des Bestimmungsorts durch eine ANIMO-
Mitteilung zu unterrichten (vgl. Artikel 8 der Richtlinie 97/78/EG). Die Angabe
"Verdachtsuntersuchung" betrifft Falle, in denen die Sendung bis zum Vorliegen eines
Negativbefunds zuriickgehalten wird oder wegen einer Warnung im Rahmen des
Schnellwarnsystems fiir Futter- und Lebensmittel (RASFF) oder wegen einer geltenden

SchutzmaBnahme getestet wird.

Feld 30.

Dieses Feld ist ggf. auszuftillen, um die Zulassigkeit der Umladung anzugeben. Das Feld ist
zu verwenden, wenn eine Sendung nicht an dieser Grenzkontrollstelle eingeflihrt, sondern
zur Einfuhr in die Gemeinschaft/den EWR an einer zweiten oder weiteren Grenzkontrollstelle
oder zur Beférderung in ein Drittland mit einem anderen Schiff oder Flugzeug
weiterbeférdert werden soll. Vgl. Artikel 9 der Richtlinie 97/78/EG und Entscheidung
2000/25/EG der Kommission. Nummer der ANIMO-Einheit — siehe Feld 2.

Feld 31.

Durchfuhr: Dieses Feld ist auszufiillen, wenn es zulassig ist, die Sendungen, die den EU-
Anforderungen nicht entsprechen, auf dem StraBen, Schienen- oder Wasserweg durch die
EU/das jeweilige EWR-Land in ein Drittland zu verbringen. Diese Durchfuhr muss unter
Veterinarkontrolle gemaB Artikel 11 der Richtlinie 7/78/EG und gemaB der Entscheidung
2000/208/EG durchgefihrt werden.

Feld 32.

Dieses Feld gilt fur alle Sendungen, die zum zollrechtlich freien Verkehr im Binnenmarkt
zugelassen sind. (Es ist auch fir Sendungen zu verwenden, die den EU-Anforderungen
entsprechen, aber aus finanziellen Griinden nicht unmittelbar an der Grenzkontrollstelle
abgefertigt, sondern unter Zollaufsicht in einem Zolllager eingelagert oder spater und/oder

an einem anderswo gelegenen Bestimmungsort abgefertigt werden.)

Felder 33 und 34.

Diese Felder sind zu verwenden, wenn Sendungen aufgrund von Veterinarvorschriften nicht
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zum zollrechtlich freien Verkehr freigegeben werden, sondern als Risikomaterial eingestuft
und unter Veterinar- und Zollaufsicht zu einem der kontrollierten Bestimmungsorte gemaB
der Richtlinie 97/78/EG verbracht werden. Der Eingang in eine Freizone, ein Freilager oder
ein Zolllager wird nur gestattet, wenn die Anforderungen von Artikel 12 Absatz 4 der
Richtlinie 97/78/EG erfiillt sind.

Feld 33.
Dieses Feld ist zu verwenden, wenn Sendungen zwar zulassig sind, aber gemaB Artikel 8
oder Artikel 15 der Richtlinie 97/78/EG kanalisiert zu einem spezifischen Bestimmungsort

beférdert werden miissen.

Feld 34.

Dieses Feld ist flr alle nicht EU-konforme Sendungen zu verwenden, die nach in gemai
Artikel 12 Absatz 4 zugelassene Lager verbracht oder dort eingelagert werden oder fiir
gemaB Artikel 13 der Richtlinie 97/78/EG zugelassene Betreiber bestimmt sind.

Feld 35.

Bei Verweigerung der Einfuhr ist deutlich anzugeben, wie mit den Erzeugnissen weiter zu
verfahren ist. Fir die Beendigung der angegebenen MaBnahme ist eine Frist zu setzen. In
Feld 37 ist ggf. die Anschrift des Verarbeitungsbetriebs einzutragen. Nach Zurlickweisung
oder Entscheidung zur Verarbeitung sollte die Frist flir weitere MaBnahmen auch in das

"FolgemaBnahmenregister" eingetragen werden.

Feld 36.

Griinde fir die Ablehnung: gegebenenfalls auszufillen, um maBgebliche Informationen zu
erganzen. Zutreffendes Feld ankreuzen. Nummer 7 betrifft nicht unter die Nummer 8 oder 9
fallende Hygienemangel, wie fehlerhafte Temperaturregelung, Verwesung oder verschmutzte

Erzeugnisse.

Feld 37.

Zulassungsnummer und Anschrift (oder Schiffsname und Hafen) fiir alle Bestimmungen
angeben, die weitere Veterindrkontrollen der Sendung erfordern, d. h. fir Feld 33 —
Uberwachte Weiterbeférderung, Feld 34 — Zolllagerverfahren oder Feld 35 — Verarbeitung
oder Vernichtung.

Feld 38.
Dieses Feld ist auszufillen, wenn die ursprlinglich flir eine Sendung angegebene Plombe
beim Offnen des Behiltnisses entfernt wurde. Es sollte eine konsolidierte Liste aller fiir

diesen Zweck verwendeten Plomben geflihrt werden.
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Feld 39.

Hier ist das Amtssiegel der Grenzkontrollstelle oder der zustandigen Behdrde anzubringen.

Feld 40.
Unterschrift des Tierarztes oder im Fall von Hafen, in denen nur Fisch umgeschlagen wird,
des verantwortlichen Beamten gemaB der Entscheidung 93/352/EWG.

Feld 41.

Dieses Feld ist von der Ausgangsgrenzkontrollstelle zu verwenden, wenn Sendungen durch
die EU durchgeflihrt und beim Verlassen der EU nach der Entscheidung 2000/208/EG
kontrolliert werden. Findet keine Durchfuhr statt, so kann dieses Feld auch fiir etwaige
zusatzliche Bemerkungen wie ,,Wirbelsaule nicht entfernt® oder Geblihren bezahlt" verwendet

werden.

Feld 42.

Von den Zolldienststellen zu verwenden, um maBgebliche Informationen zu erganzen (z. B.
die Nummer der Zollbescheinigung T1 oder T5), wenn Sendungen fiir einen bestimmten
Zeitraum unter Zollaufsicht bleiben. Diese Angabe wird in der Regel nach der Unterschrift

des Tierarztes angeflgt.

Feld 43.
Dieses Feld ist zu verwenden, wenn die urspriingliche GVDE-Bescheinigung an einem
bestimmten Ort bleiben muss und weitere "Tochter"-Bescheinigungen ausgestellt werden

mussen.
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Erlauterungen fiir das Ausfiillen des Gemeinsamen Veterindardokuments fiir die
Einfuhr von Tieren

Allgemeines:
Das Dokument in Druckbuchstaben ausfiillen. Bei zutreffenden Angaben das entsprechende

Kastchen L] abhaken oder ankreuzen.

Diese Bescheinigung ist fiir jede an einer Grenzkontrollstelle gestellte Partie auszufiillen,
unabhangig davon, ob sie die EU-Anforderungen erfiillt und flir den zollrechtlich freien
Verkehr bestimmt ist, ob sie zur Weiterbeférderung an eine kontrollierte Bestimmung oder

zur Umladung oder Durchfuhr bestimmt ist.

ISO-Codes sind die aus zwei Buchstaben bestehenden internationalen Standardcodes fiir
Lander.

Teil 1

Die Felder 1 bis 25 des GVDE Tiere sind vom Einfiihrer oder Beteiligten
auszufiillen. Die Ankiindigung der Sendung muss gemaB Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe a) der Richtlinie 91/496/EWG des Rates mindestens einen Werktag
vor Ankunft der Tiere im Gebiet der Gemeinschaft erfolgen. Zu diesem Zweck sind
die Felder 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16 oder 20 auszufiillen. Die Erlauterungen

beziehen sich auf die mit der jeweiligen Nummer bezeichneten Felder.

Feld 1.
Versender/Ausfiihrer: Handelsorganisation angeben, die die Sendung (im Drittland)
aufgibt.

Feld 2.

Grenzkontrollstelle: Ist diese Information auf dem Dokument nicht vorgedruckt, so ist
dieses Feld auszufiillen. Die Bezugsnummer des GVDE ist die von der die Bescheinigung
ausstellenden Grenzkontrollstelle eingetragene individuelle Bezugsnummer (auch in Feld 27
anzugeben). Die Nummer der Einheit entspricht der betreffenden Grenzkontrollstelle und
erscheint in der im Amtsblatt verdffentlichen Liste der zugelassenen Grenzkontrollstellen

neben dem Namen der jeweiligen Stelle.

Feld 3.
Empfanger: Anschrift der in der Drittlandbescheinigung genannten Person oder

Handelsorganisation angeben. Diese Angaben sind verbindlich.
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Feld 4.

Beteiligter (auch Spediteur oder Anmelder): Person, die fir die Sendung verantwortlich ist,
wenn sie der Grenzkontrollstelle gestellt wird, und die den zusténdigen Behtrden im Namen
des Einflihrers gemaB Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) der Richtlinie 91/496/EWG die
erforderlichen Meldungen macht: Namen und Anschrift angeben. Handelt es sich beim

Beteiligten und beim Empfanger um ein und dieselbe Person, ,siehe Feld 3" angeben.

Feld 5.

Herkunftsland: Land, in dem die Tiere wahrend des gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraums
(3 Monate im Falle von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Schlacht-, Zucht- und
Nutzequiden oder eingetragenen Equiden, Gefliigel; 6 Monate im Falle von Zucht- und
Nutzrindern, Zucht- und Nutzschweinen, Zucht-, Nutz- oder Mastschafen und -ziegen, ...)

gehalten wurden.

Im Falle wiedereingefiihrter Pferde entspricht das Herkunftsland dem Land, aus dem sie

zuletzt versendet wurden.

Feld 6.

Region, in der die Tiere wahrend des fiir das betreffende Land vorgeschriebenen Zeitraums
gehalten wurden: gilt nur fir regionalisierte Lander, bei denen Einfuhren nur aus einem oder
mehreren Landesteilen zuldssig sind. Der Code der betreffenden Regionen ist in der

einschlagigen Gesetzgebung festgelegt.

Feld 7.
Einfiihrer: Der EinfUihrer muss nicht an der Grenzkontrollstelle anwesend sein: Namen und
Anschrift angeben. Handelt es sich bei Einflihrer und Beteiligtem um ein und dieselbe

Person, "siehe Feld 4" angeben.

Feld 8.

Bestimmungsort: Ort, an dem die Tiere endgliltig entladen (Aufenthaltsorte
ausgenommen) und nach geltendem Recht gehalten werden. Namen, Land, Anschrift und
Postleitzahl sind verbindlich anzugeben. Handelt es sich beim Bestimmungsort um die

Anschrift des Empfangers, fir Namen und Anschrift "siehe Feld 3" angeben.

Feld 9.
Datum und Uhrzeit der voraussichtlichen Ankunft der Sendung an der Grenzkontrollstelle
eintragen. Einflihrer oder ihre Vertreter sind gesetzlich verpflichtet (Artikel 3 Absatz 1

Buchstabe a) der Richtlinie 91/496/EWG), dem Veterinarpersonal an der Grenzkontrollstelle,
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an der die Tiere gestellt werden, einen Arbeitstag im Voraus Anzahl und Art der Tiere und

ihre voraussichtliche Ankunft mitzuteilen.

Feld 10.

Bescheinigung/Veterinardokument: Das Ausstellungsdatum ist das Datum, an dem die
Bescheinigung/das Dokument vom amtlichen Tierarzt oder von der zustandigen Behdrde
unterzeichnet wurde. Die Nummer ist die individuelle amtliche Nummer der Bescheinigung.
Begleitpapiere betreffen in erster Linie bestimmte Arten von Pferden (Pferdepass) oder

Zuchtbescheinigung oder CITES-Dokumente.

Feld 11.

Ausflihrliche Angaben zum Transportmittel bei der Ankunft: Transportart (Luft-, See-,
Schienen- oder StraBentransport). Kennzeichnung des Transportmittels: Bei Flugzeugen
Flugnummer, bei Schiffen Schiffsname, bei Bahntransport Zug- und Waggonnummer und bei
StraBentransport amtliches Kennzeichen ggf. mit Zulassungsnummer des Anhangers.

Bezugsnummer des Handelsdokuments: Luftfrachtbriefnummer, Konnossementnummer und

Handelsbriefnummer im Schienen- und StraBenverkehr.

Feld 12.

Tierart: Art des Tieres angeben durch Angabe des gemeinen Namens und erforderlichenfalls
der Rasse; wenn es sich nicht um Haustiere handelt (sondern vielmehr um Tiere, die flir
Zoos, Ausstellungen oder Forschungsinstitute bestimmt sind), wissenschaftlichen Namen
angeben.

Feld 13.

KN-Code: Angabe mindestens der vier ersten Ziffern des Codes der Kombinierten
Nomenklatur (KN-Code), wie in der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates in zuletzt
geanderter Fassung festgelegt.

Feld 14.
Anzahl Tiere: Angabe als Anzahl Tiere oder Gewicht in kg, wie in der

Veterinarbescheinigung oder anderen Dokumenten vorgegeben.

Feld 15.
Anzahl Packstiicke: Zahl der Kisten, Kafige oder Boxen angeben, in denen die Tiere
befordert werden.

Feld 16.

Tiere zertifiziert fir folgende Zwecke: wie vorschriftsgemas in der Bescheinigung
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angegeben. GemaRB der Richtlinie 92/65/EWG zugelassene Stelle: amtlich zugelassene
Einrichtungen, Institute oder Zentren; Quarantanestationen: gemaB der Entscheidung
2000/666/EG bei Vogeln und gemaB der Richtlinie 92/65/EG bei Végeln, Hunden und Katzen;

Umsetzung: bei Weichtieren; Andere: nicht unter diese Klassifizierung fallende Zwecke.

Feld 17.

Plomben- und ggf. Containernummer angeben.

Feld 18.
Bei Umladung:

Dieses Feld gemaB Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 91/496/EWG verwenden, wenn eine
Sendung nicht an dieser Grenzkontrollstelle eingefiihrt und die Tiere je nach Fall auf dem
See- oder Luftweg mit demselben Schiff oder demselben Flugzeug zur Einfuhr in die
Europaische Union oder den Europdischen Wirtschaftsraum an eine zweite oder weitere

Grenzkontrollstelle weiterbefordert werden sollen. Nummer der Einheit — siehe Feld 2.

Dieses Feld kann auch verwendet werden, wenn Tiere aus einem Drittland auf ihrem Weg in
ein anderes Drittland an Bord desselben Flugzeugs oder Schiffes in der Europdischen Union
oder im Europaischen Wirtschaftsraum eintreffen.

Feld 19.
Bei Durchfuhr: Durchfuhr von Tieren aus einem Drittland durch EU/EWR in ein anderes
Drittland gemaB Artikel 9 der Richtlinie 91/496/EWG. ISO-Code des Bestimmungsdrittlandes

angeben.

Ausgangsgrenzkontrollstelle: Name der Grenzkontrollstelle, an der die Tiere das Gebiet der

Gemeinschaft verlassen miissen.

Feld 20.
Bei Einfuhr oder zeitweiliger Zulassung:

Die Wiedereinfuhr betrifft nur flir Rennen, Wettkampfe oder kulturelle Veranstaltungen
bestimmte eingetragene Pferde nach voriibergehender Ausfuhr (Entscheidung 93/195/EWG

der Kommission

Feld 21.

Durchfuhrmitgliedstaaten: Unter ,zusatzliche Angaben®™ ungeachtet der Bestimmung,
Namen des oder der EU- oder EWR-Mitgliedstaaten angeben: Einfuhr oder Durchfuhr in bzw.
nach Drittlandern.
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Feld 22.
Transportmittel: Transportart nach Passieren der Grenzkontrollstelle angeben und

erlautern.

Feld 23.
Transportunternehmer: gemaB den geltenden Tierschutzvorschriften Zulassungsnummer
des Transportunternehmers angeben und — bei Lufttransport — sicherstellen, dass das

Transportunternehmen IATA-Mitglied ist.

Feld 24.
Transportplan: Angabe, ob ein Transportplan vorliegt, der die Tiere gemaB der Richtlinie
91/497/EWG begleiten soll.

Feld 25.
Unterschrift: Sie verpflichtet den Unterzeichner, auch Durchfuhrsendungen zu akzeptieren,

die nach Ablehnung durch ein Drittland zurtick zu beférdern sind.

Die Felder 26. bis 45. des GVDE-Tiere dirfen nur vom Grenztierarzt oder dem zustdandigen

amtlichen Tierarzt ausgefillt werden.

Teil 2
Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich vom amtlichen Tierarzt der Grenzkontrolistelle

auszufiillen.

Feld 26.

Dokumentenpriifung: Sie betrifft alle Sendungen und umfasst auch die Kontrolle der
Erflllung (aufgelisteter) zusatzlicher Garantien, die einigen Mitgliedsstaaten gewahrt werden
und — im Falle von nicht unter Anhang A der Richtlinie 90/425/EWG fallenden Tierarten — der
Einhaltung der nationalen Vorschriften, ungeachtet der Endbestimmung, die fir
letztgenannte Kontrolle erforderlichen Unterlagen sind vom Einfiihrer oder seinem Vertreter
vorzulegen. Eine nicht eingehaltene zusatzliche Garantie oder nationale Rechtsvorschrift

bedeutet Nichtkonformitdt der gesamten Partie.

Feld 27.
Individuelle Bezugsnummer der die Bescheinigung ausstellenden Grenzkontrollstelle, siehe
Feld 2.

Feld 28.

Namlichkeitskontrolle mit den Originalbescheinigungen und —Dokumenten vergleichen.
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Abweichungen: dieses Kastchen abhaken im Falle von Tieren, die an einer Grenzkontrollstelle
zur Weiterbefdrderung an eine andere Grenzkontrollstelle umgeladen werden und fir die
keine Namlichkeitskontrolle gemaB Artikel 4 Artikel 3 der Richtlinie 91/496/EWG
stattgefunden hat.

Feld 29.
Korperliche Kontrollen; Ergebnisse der durchgefiihrten klinischen Untersuchung, Abgaben

zur Moralitat und Morbiditat der Tierpartie.

Abweichung: Dieses Kastchen abhaken im Falle von Tieren, die an einer Grenzkontrollstelle
zur Weiterbeférderung an eine andere Grenzkontrollstelle umgeladen werden und flir die
keine korperliche Kontrolle gemaB Artikel 4 Artikel 3 der Richtlinie 91/496/EWG
stattgefunden hat. Verwendung dieses Feldes auch bei nicht unter Anhang A der Richtlinie
90/425/EWG fallenden Tierarten, die Uber eine Grenzkontrollstelle eines Mitgliedstaats
eingefihrt werden, der nicht Endbestimmung ist, und die gemaB Artikel 8 Teil A Nummer 1
Buchstabe b) Ziffer i) der Richtlinie 91/496/EWG am Endbestimmungsort der kérperlichen

Kontrolle zu unterziehen sind.

Feld 30.

Laboranalysen:

Test zum Nachweis von: Angabe der Kategorie des Wirkstoffs oder Erregers, die Gegenstand
der Untersuchung sind.

Die Angabe ,Zufallsstichprobe™ betrifft eine monatliche Probenahme im Sinne der
Entscheidung 97/794/EG.

Die Angabe ,bei Verdacht" bezieht sich auf Falle, in denen Tiere krankheitsverdachtig sind
oder Krankheitsanzeichen erkennen lassen oder auf der Grundlage geltender Schutzklauseln

getestet werden.
Stehen noch aus: in Erwartung der Laborbefunde wurden die Tiere nicht weiterbeférdert.

Feld 31.
Kontrolle des Befindens der Tiere: Transportbedingungen und Befinden der Tiere bei der

Ankunft beschreiben.

Abweichung: Dieses Kastchen abhaken im Falle von Tieren, die an einer Grenzkontrollstelle

umgeladen werden und deren Befinden nicht kontrolliert wurde.
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Feld 32.

Auswirkungen des Transports auf die Tiere: Angabe der Zahl der verendeten bzw. der
transportunfahigen weiblichen Tiere, die wahrend des Transports niedergekommen sind oder
abortiert haben. Werden Tiere in groBen Mengen transportiert (Eintagskiiken, Fische,

Weichtiere ...) die Zahl der verendeten oder transportunfahigen Tiere ggf. schatzen.

Feld 33.
Zulassig zur Umladung: Feld ggf. ausfiillen, um die Zulassigkeit der Umladung im Sinne

von Feld 18 anzugeben.

Feld 34.
Zulassig zur Durchfuhr: Feld ausfiillen und — ggf. im Einklang mit dem Transportplan —
Angabe der Durchfuhrmitgliedstaaten.

Feld 35.

Zulassig fiir den Binnenmarkt: Feld ausfiillen, wenn die Tiere an eine kontrollierte
Bestimmung (Schlachthof, zugelassene Einrichtungen und Quarantdnestationen im Sinne von
Feld 16), die unter bestimmten Bedingungen fir die Einfuhr zugelassen ist, beférdert

werden.

Feld 36.

Zulassig zur zeitweiligen Zulassung: Betrifft nur eingetragene Pferde, diese dlrfen nur
bis zu dem in Feld 20 genannten Termin, hdchstens jedoch 90 Tage im Gebiet der EU/des
EWR verbleiben.

Feld 37.
Ablehnungsgriinde: Ggf. mit zweckdienlichen Angaben ausfiillen; entsprechendes

Kastchen ankreuzen.

Keine/ungiiltige Bescheinigung: Betrifft von Drittlandern oder Mitgliedsstaaten verlangte

Einfuhrbescheinigungen oder Durchfuhrbescheinigungen

Feld 38.
Nicht zuldssig: Feld betrifft alle Partien, die an EU-Vorschriften nicht geniigen oder
verdachtig sind.

Bei Einfuhrverweigerung das anzuwendende Verfahren klar anzugeben. Schlachtung
bedeutet, dass das Fleisch der betreffenden Tiere nach zufrieden stellender

Gesundheitskontrolle zu menschlichen Verzehr freigegeben werden kénnte. Euthanasie
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bedeutet, dass Tiere, deren Fleisch nicht zum menschlichen Verzehr freigegeben werden

darf, moglichst schmerzlos zu téten oder zu beseitigen sind.

Feld 39.

Angaben zu kontrollierten Bestimmung: Fir alle Bestimmungen, fiir die eine zusatzliche
Veterinarkontrolle erforderlich ist; Angabe von Zulassungsnummer und Anschrift,
einschlieBlich Postleitzahl (Felder 35, 36 und 38). Flir Feld 36 braucht nur die Anschrift des
ersten Betriebs angegeben zu werden. Im Falle von Einrichtungen, die anonym bleiben

mussen, sind nur die zugeteilten Nummern (ohne Anschrift) anzugeben.

Feld 40.
Neuverplombte Sendung: Feld ankreuzen, wenn die Originalplombe der Sendung bei der
Offnung des Containers zustdrt wurde. In solchen Féllen ist ein Verzeichnis der Plomben zu

verwahren.

Feld 41.

Anbringung des Amtssiegels der Grenzkontrollstelle oder der zusténdigen Behdrde.

Feld 42.
Unterschrift des amtlichen Tierarztes.

Feld 43.

Den Zollstellen fiir zusatzliche Angaben vorbehalten (beispielsweise Nummern der
Zolldokumente T1 oder T5), wenn die Sendung fir bestimmte Zeit unter zollamtliche
Kontrolle gestellt wird. Grundsatzlich erfolgen Angaben dieser Art nach Unterschrift des

Tierarztes.

Die Felder 44 und 45 sind dem fiir die Weiterversendung oder Uberwachung einer
kontrollierten Bestimmung (Grenzkontrollstelle, zugelassene Einrichtungen, értliches

Veterindramt) zustandigen amtlichen Tierarzt vorbehalten.

Feld 44.
Angaben zur Weiterversendung: Die Eingangsgrenzkontrollstelle muss die Transportart,
die entsprechende Zulassungsnummer sowie Land und Datum der Weiterversendung

angeben, sobald diese Informationen vorliegen.

Feld 45.
Weitere Abwicklung: Dieser Teil sowie die einschlagigen Teile des Dokuments sind
ebenfalls bei der Umladung und Einfuhr von nicht unter Anhang A der Richtlinie 90/425/EWG

fallenden Tieren auszufillen, deren kdrperliche Kontrolle nicht an der
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Eingangsgrenzkontrolistelle stattgefunden hat. Bei Durchfuhr von Tieren aus Drittldndern ist
es auch von der Ausgangsgrenzkontrollstelle und von den zustdndigen 6rtlichen
Veterindramtern auszufiillen, falls die angekiindigten Tiere nicht eintreffen oder die Sendung

in Bezug auf Menge oder Qualitat nicht konform ist.

Feld 46.
Siehe Feld 42.
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-VETERIMARBESTHEINIGLNG

FOR MICHT G EWERBLICHE VERBRINGLMGEN FON HEMMTIEREN (HUNDE, KATZEN UND FRETTCHEN] I DIE
EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT
Weverdbung (EG] Nr. 9382003

VFTRRINASY CERTIFHCATE FOR THOMESTI OGS, CATS AND FERRFTS ENTERMNG THE
THFRCIPFAN CORMLINTTT RO NN OERTERTAL MYEMITTNTS (Repubanion [F] N 98R7000) |

VERSANNLAND des Theres COUNTHY af dipatoh af the asivak

Laufende Memmer der Beschvelalgung 5ol mur e the Crtiens | |

L BIWGENTIMER DES TIERESTR [AS TIER VEANTWOR TUICHE REGLEITPERSTIN
CNRNEHEESITOAMSILE PFRAIN ATUERANYING T1 E ANIAAL

Vi Fist mitie I Fanulrgnmun: fandin:

Al A

Teatietrzanl Pamosde: Il it
Land Crmins Telulon- M, T, e

‘L BESCHREIRLIMG DES TIERES DRSCRIPTIN OF THE AN AL
At Smreirr Raver freed:

taeschinghs fer Haartioid (Farheund Tepl Coot fomiaurend prpe):

G buresdas o Dz 2 ik

IIE ARG AREN ZUR TENTIFLE FERUROG DES TIERES SRS HCATROMN OF PR AN AL

wilerachip-e. Miorodkip rumber

Irplannetiorsite be des Miciockips Leastion of necechis: Dt cloer Erplen o Dhate of i

Tavowicrangs-i. Tamse namber Derum: dor Toowler.ng Die o amear:

. TOLLRUTIMEFUTNG WACOINATION AGAINET EABES

Hemicller und Beedizhnungcka lnpiaall
Mlartafa i i ridive 0f Vo

Chasgenr Impfiatum Gl gkeindame
Batck mimivr Vet rarion s Vakd ammit

v, SERGLOGISCHE TOLLWUTUNTERSUCHITG taow et erierderlich] RABIES SERDLOGRIAL TEST {witen reiutirerd]

Mac’s ciner mip vosliegendom amtlichen Anfzsicamany dos Defunds sinar sevkybsaen Ui g des Theses, e anhand elner e
Tl snien Frobum cinem EL ' urcligeoalimwasde, warder Ther it R perraer Anitietaper
i uStrythl.lhD.ﬁ Eml

1 v seom im afflctsl vevard af e resule of o sovudngics | et o the mmel, rarmind i on el Bk ok (ddjme )
appaeend Loharany, cribich stater that the rfriee metra bving by titnwedd et 10 a7 greatsr tan .5 10l

ol verred i e ELR

© Bundesministerium fiir Finanzen 30-26



VB-0320 GZ BMF-010311/0032-1v/8/2007

AMTLICHER TEERART T ODER Vi DER TUSTANDMGEN EEHORDE BEEVO1LMACHTICTER TIERARZTT (F) Jo betatesenn Full &L der
Eintrag von der austandipen Beléede s bestatipen)

GEFMIALVET LRPYARLAN QR ¥ETEHNARLAN ACTHORISED B THE COMPETENT AUTHORTY " (1 the laber casi (he corepaies nsheritr nus
e i ot Fiale)

Vorwene [ s ] Famillcaname Sersisne

Armchrft Addrss LINTELSCHRET, DATUM and STEMPELSIGRATLRE, DATE £ §TA NP

Fustbatzah] Pussols
Stacll Gilyz

Laind Congmry:
Telefon-ivr, Tel s
("} iichrrumeffendes soeeachen Defere azapplio ble.

BESTATIGUMNG DURCH DIE ZUSTANMNGE BEHORDE {Mic:t erforderich wenr die Besciel nbgung vou cisem amtficken Tierare unteroeichne:
wivd| ENDORSEMENT &1 THE COMPETENT ALTHORITY {hoe aecersory whon die oo ficate i dhgned by a1 ofi bl wierineriin|

DATUM und STEMPEL DATE (& STAMF:

V1. PECKENE EHANDLING jsoweit erfordesBek) TR TREATAENT (ndun o)

Herstedler uned Beachdinwng fes Pripa e Morudassor e rginz of gradace:
Datumeaed Uhizet der Belendlong (TTIMA M+ Ulezeh = 24 k) Darzoed che of mesmas jddfmmfuay + 24 hoarqarkl

Hamie des Nemrenes Mamz of wermarnian:

Anzchrit dddroe LINTERSCHIFT, DA TL R und STEMFEL SISMATURE. DATE & STakdP:

Lamel £y

Tedefun-Nr. Telphine

Wl FCHIMEOKKEN-BEH ANDLUNG [sooveic srfarderlich) SCHMOC0OCUS TREA TWENT fuhr reqie|]

I"t;.ill"{‘.?ilhﬂ Rezcichnumg &er Priparns Miﬂl..‘:hn_'.h' amd |:u|.ru e prchuce

Darum and Ut der Betendlang TT MBI + Ulireck — 2 4 b Date and e of tmos it {dd ooy + 24-hor chocke

Marie des Tiezarzios Mame ofwiwmanan:

Ansdalft Adidrers UNTERSC HIEIFT, DA TUM usd STEMPEL SPG WA TURE DATE & STAMP:

Posvitenll Foosoode

Stadi Cry.

Lanud Coniry
Telesomefin, Tdgbans

© Bundesministerium fiir Finanzen 30 -27



VB-0320

GZ BMF-010311/0032-1v/8/2007

FRLAUTERIMGEN

1. vk Kennzsbcherang des Theres (Tatownerung oder Mikrochip) muss vor fedems
Eintrag in dic Bescheicipang Uberpruft worden sein

3 Ak Tolbe pilEtee® dard mir el Inalcthvie pier Empfeoed] werwencet wenden, dler oui;
dem OLE-Noemeen in Einklang schi

1. bmquyhﬂhmdunﬁ&n-umm
uedey der Ficulal lige Behide fir die Doer von 4
Monaten nd:rﬂ; ::uru'l'bgdu Ablufe der H:Ighdmdlrlq'pd’urg {sleche
Tl [V]L e maciche m, weekcioer Ty [risher eintrit.

&, Thene, dlie aus Dimilindern st odes | o Drietisdan sl dic Yerk
varbeneibel wierden, die mickt in Anhang || der Verondnmmg (EC) Nr. 598003

ammmmmmﬂHmqummmmmn
Driigtlend rach [slind, Schwades ider das Vereleh i b werden, e

s cdenn, i i nationa ben Rechbreorchirtfimn Fu:lglkglrn Baclingunigen sind erfulli.
GELTENDE BEDMGUNGEN (Verordmueg (EG) Mr, #38/2003)

&) YERBRINGUMG IN EINEN MITGLIEDSTAAT, AUSGEMCMMIM IRLAND,
SCHWEDEN UND DAS VEREINIGTE KONIGRENH,

1) sumeineniin Anhang Il der Verardsung (B Nr. FFR[I007 aulpelisetn
Dt b

Tekie L 1L, 1 und [V slad acezufillen (sowde Ted| V12 filr Bedand).
nﬁlﬂmﬁ;ﬂnﬁqq“ﬁwMTﬂ‘f&ﬂﬂn&
oo Igirn Kialgrotch sind grmid den goitendon
nuticealen Rech iten Teshe ¥, 1 mnd V1l susrmiillen; das Azsfisfien
ket i einer in Ashang |l der Verardnung (BG) Nr. 958 2005 sufpelisteten
Lard erfolgen.

2 sosedsenankclnin [ der Vemadnueg ([BO] Me. 90572003

Tl I, 1T, I uned Y sind asaufiallen gowic Tell VI fur Frokand). Dhe in Tl ¥
peean e Probe muss mindesiens 1 Monite vor der Verb il ng entnooenen
warden sein. Furcine arachlisfesde Yerbringing =ach Iﬂiud. Mﬂ.a&u
dem Veerisigen Kim siche Vermerk & Aedanmchli Verk

MOTES FOR GUIDANCE

1. Hewifiomion of the aviral {rasmoo or soachis) mar has
oy verfid Dnefieme any emtvie s modke et certificets

L I‘lrrlllln voccir sl izt be aryinisioind vasciae

with QIE

S mm:iﬂfwl manths after signazire by
the | veternarion ar endarsamend it
dm uuﬂﬂ:;d’nqumdm
im Pt #V, whichewer i sariier.

£, Arvmals oo, o prapand o thind oursre nof e in A

ety lred i Amacs [0 unlen braaght i s mefoalty wih
vatinnslnadrs,

CONDITING AFFLYING (Repedasion (EX] Moo 22812003}

A) ENTRY IN A MEMBER STATE OTIER THAN
[RELAND:, SWEDEY AND THE LNITED KGO
n ﬁmqub‘lwm!uﬂmmﬂﬂww
(BT i 9985003
Fros LI, L sned B e be oovspleied dond VI for
Feland)

Inane of o mbsequent movome o0 Fiskind, Fart VI
and oo rekond, Swedem or it {eoed Kimgdom, Parr i,
Vi oeed VIV st Be in with
marioral b, gl g be complemad in o ey lomed
dn Aunex [ m Regulation (BC) No 99872003

X v a thivd country mot bixted n Asnes [T e Rggistion
(EC) o #082003;
Poares [ LI IV and V it be compiletad jand VI for
thﬂillhmdphmm-hymvmim

rach Finnland ist Tesll W1l auszofilles, (siche Rarmmer 1),

B VERBRINGLUNG MACH IRLAND, SCHWEDEN LTND DAS VEREINIGTE
EONIGREICH

1 ﬁ:ﬁ:‘h-"ﬂ“'ﬁ"&’r‘"ﬂ"‘ﬂwm TBG) Me 998200} aufltetmn
Tede |, 11 B, IV, ¥, ¥1 und Y1l sénd pemnaf] den geltenden nstionalen
Rechrewasechriften suezofiillen (Telk ILY, VI und VI

i ickit i Tl dier Verond: L TR E 200 F aud]

¥ aus cimem nickt in Ankang I'l:_-l:ﬁlﬂi:l i a

isieten
Drirtlasd: Dée 7 b i dliesern Fall unpitfip - eiehe ¥ 4,

monits brjore the euie, For
e e £ breland, Sasden o rhe Uered
- Sat M 4, In cotse of & subseqiamt
wovernent o Finlaod, Pt VI e be compleind {sre
A1) aberre]
B} IMTRY I IRELAMD. SWEDEN AMD THE UNITED
KENGDOM
1§ from gthird copniry fisted in Anmes ] 1o Bepalatios
[EXC) P PHE{ 2005
Fame [, LL L IV, ¥, VT and WIF pend e pormplited
(vt [, W, VT and WIT complying wits adtlovial ube)
) fom atiird counbry not [osed in Annee U to Kepulation
[EC) Mo PHE(IO0R: The crtiffeare i ol valid - Sa
[ ]

© Bundesministerium fiir Finanzen

30-28



	0. Einführung
	0.1. Rechtsgrundlagen
	0.2. Innergemeinschaftlicher Verkehr
	0.3. Informationsaustausch über die Einfuhr von tierischen Erzeugnissen

	1. Begriffsbestimmungen
	1.1. Anwendungsbereich des Tierseuchengesetzes
	1.2. Begriffsdefinitionen
	1.2.1. Huftiere
	1.2.2. Einhufer
	1.2.3. Klauentiere
	1.2.4. Geflügel
	1.2.5. Wildgeflügel
	1.2.6. Heimtiere
	1.2.7. Fleisch und Fleischerzeugnisse
	1.2.8. Frisches Fleisch
	1.2.9. Heimtierfutter
	1.2.10. Imkereierzeugnisse
	1.2.11. Konserven
	1.2.12. Drittstaaten
	1.2.13. Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr
	1.2.14. Heimtierausweis
	1.2.15. Bescheinigung für Heimtiere

	1.3. Zweifelsfragen

	2. Grenztierärztliche Kontrolle
	2.1. Kontrollpflichtige Waren
	2.2. Einfuhr von kontrollpflichtigen Waren
	2.3. Durchfuhr von kontrollpflichtigen Waren
	2.4. Grenzübertrittstellen
	2.5. Umladung von Sendungen auf Flughäfen

	3. Zollamtliche Abfertigung
	3.1. Durchführung der zollamtlichen Abfertigung
	3.2. Zulässige zollrechtliche Bestimmung
	3.2.1. Zur Einfuhr zugelassene Sendungen
	3.2.2. Zurückgewiesene Sendungen

	3.3. Erforderliche Unterlage
	3.4. Veterinärbehördliche Packstück- und Raumverschlüsse
	3.5. Teilung von Sendungen unter zollamtlicher Überwachung
	3.6. Aufgaben des Innerlandszollamtes
	3.7. Aufgaben der Ausgangszollstelle
	3.8. Grenztierärztliche Gebühren
	3.9. Bewilligungen zum Anschreibeverfahren

	4. Ausnahmen
	4.1. Ausnahmen von der Kontrollpflicht für lebende Tiere aus Drittstaaten
	4.2. Ausnahmen von der Kontrollpflicht für Waren und Gegenstände

	5. Besondere Einfuhr- und Durchfuhrbeschränkungen
	5.1. Allgemeine Bestimmungen
	5.2. Bestehende Beschränkungen
	5.2.1. BSE – Sperrkundmachung gegenüber dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland
	5.2.2 Innergemeinschaftliches Verbringen von Schweinesamen
	5.2.3 Bluetongue – Maßnahmen zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit betreffend die Verbringung von Tieren aus Schutzzonen
	5.2.4 Verbringungsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Geflügelpestimpfung in Italien
	5.2.5 Maul- und Klauenseuche – Veterinärbehördliche Verbringungsbeschränkungen
	5.2.6 Schweinepest – Sperrkundmachung gegenüber Sardinien
	5.2.7 Schweinepest – Sperrkundmachung gegenüber bestimmten Mitgliedstaaten
	5.2.8 Innergemeinschaftliches Verbringen lebender Schweine
	5.2.9 Vesikuläre Schweinekrankheit – Schutzmaßnahmen gegenüber Italien
	5.2.10. Schweinepest – Schutzmaßnahmen gegenüber Rumänien

	5.3. Innergemeinschaftliches Verbringen von Heimtieren

	6. Strafbestimmungen; Beschlagnahme lebender Tiere; Verwertung
	6.1. Strafbestimmungen
	6.2. Beschlagnahme von lebenden Tieren
	6.3. Verwertung von beschlagnahmten Waren

	Anlage 1
	Grenztierärztlich kontrollpflichtige Waren
	Anlage 2
	Liste der veterinärbehördlichen Grenzübertrittstellen
	Anlage 3
	Veterinärrechtliche Abfertigungsbescheinigungen
	Muster 1 – Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE) für Erzeugnisse
	Muster 2 – Gemeinsames Veterinärdokument für die Einfuhr (GVDE Tiere) von Tieren
	Muster 3 – Heimtierausweis (Pet Passport)
	Muster 4 – Bescheinigung für Heimtiere




